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Vorbemerkungen

Begriffe, die eine weibliche und eine mannliche Form aufweisen kénnen, werden in
dieser Publikation nicht unterschieden, sondern in der einen oder anderen Form
verwendet. Sie sind als gleichwertig zu betrachten.

Abkiirzungen

Abs.

Art.

Bst.
CHF
ESTV
MWST
MWSTG

MWSTV

SR
Ziff.

Absatz

Artikel

Buchstabe

Schweizer Franken
Eidgendssische Steuerverwaltung
Mehrwertsteuer

Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 tber die Mehrwertsteuer
(SR 641.20)

Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009
(SR 641.201)

Systematische Sammlung des Bundesrechts
Ziffer

Gultige Steuersatze bis am 31. Dezember 2017:
Normalsatz 8,0 %; reduzierter Steuersatz 2,5 %; Sondersatz 3,8 %.

Giltige Steuersatze vom 1. Januar 2018 bis am 31. Dezember 2023:
Normalsatz 7,7 %; reduzierter Steuersatz 2,5 %; Sondersatz 3,7 %.

Gultige Steuersatze ab dem 1. Januar 2024:
Normalsatz 8,1 %; reduzierter Steuersatz 2,6 %; Sondersatz 3,8 %.
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Einleitende Erlauterungen zur vorliegenden MWST-Info
Die MWST-Info basiert auf dem per 1. Januar 2010 in Kraft getretenen MWSTG und
der dazu erlassenen MWSTV.

Sie basiert auf den gesetzlichen Grundlagen der Artikel 31 und 32 MWSTG sowie
der Artikel 69-74 MWSTV.

Die vorliegende MWST-Info gibt Auskunft dartiber, ob fir bereits bezogene
Gegenstande und/oder Dienstleistungen — welche eine Anderung in der Nutzung
erfahren — Korrekturen der Vorsteuern vorzunehmen sind. Weiter werden die
dazugehdorigen Berechnungen dargestellt. Eine Nutzungsanderung liegt vor, wenn
Gegenstande und/oder Dienstleistungen neu

® im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen
Tatigkeit; oder

® {Ur eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Téatigkeit
(fur die Erzielung von Leistungen, welche von der Steuer ausgenommen sind);
oder

® ausserhalb der unternehmerischen Téatigkeit verwendet werden.

Die Erlauterungen dieser Publikation sollen den steuerpflichtigen Personen (und ihren
Vertretern) helfen, ihre mit der MWST zusammenhangenden Rechte und Pflichten
wahrzunehmen.

Zeitliche Wirkung bei Anpassungen von Praxisfestlegungen
Die zeitliche Wirkung bei Anpassungen von Praxisfestlegungen richtet sich nach den

in der MWST-Info 20 Zeitliche Wirkung von Praxisfestlegungen (MWST-Info 20)
beschriebenen Grundsétzen. Alle folgenden Links verweisen auf die MWST-Info 20.

Die neue begriffliche Unterscheidung sowie deren zeitliche Wirkung gilt ab dem
1. Oktober 2020, d. h. ab dem Publikationsdatum der vollstandig tberarbeiteten
MWST-Info 20.

Eine Ubersicht der Anpassungen von Praxisfestlegungen gemass der neuen
begrifflichen Unterscheidung sowie deren zeitliche Wirkung ist unter Ziffer 1 zu

finden.

Anpassungen der Praxisfestlegungen kdnnen erfolgen durch:

® Erstmalige Praxisfestlegung (&= Ziff. 2) infolge
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® einer Anderung einer MWST-Bestimmung (& Ziff. 2.2);
® eines Gerichtsurteils ohne bestehende Praxis der ESTV (& Ziff. 2.3);
® der Beurteilung neuer Sachverhalte durch die ESTV (&= Ziff. 2.4);
® Anderung der bestehenden Praxis (&= Ziff. 3) infolge
® einer Anderung einer MWST-Bestimmung (&= Ziff. 3.2);

® eines Gerichtsurteils betreffend die bestehende Praxis der ESTV (&=
Ziff. 3.3);

® Uberprifung der Praxis durch die ESTV (& Ziff. 3.4);

® Praxisprazisierungen und redaktionelle Anpassungen (&= Ziff. 4).

Erstmalige Praxisfestlegungen, Praxisdnderungen, Praxisprazisierungen und
relevante redaktionelle Anpassungen werden in den jeweiligen MWST-Infos resp.
MWST-Branchen-Infos ausdrticklich gekennzeichnet.

Es gilt zu beachten, dass die bis zum 30. September 2020 verwendeten
Bezeichnungen fir Anpassungen der Praxisfestlegungen nicht der neuen
Terminologie angepasst werden.

Frihere Versionen angepasster Ziffern kdnnen nach wie vor online abgerufen
werden.

Erfolgt im Anschluss an eine Auskunft eine Anderung eines Rechtssatzes, eine
Praxisanderung oder wird durch die ESTV eine Praxis erstmalig festgelegt, so kann
sich weder die ESTV noch die steuerpflichtige Person ab dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Norm bzw. der Publikation der Praxis weiter auf die erteilte
schriftliche Auskunft berufen (&= Ziff. 5).
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Teil A

MWST-Info im Uberblick

Gemass Mehrwertsteuergesetz fihren Nutzungséanderungen unter gewissen
Voraussetzungen zu einer Vorsteuerkorrektur. Diese kommt zum Tragen, wenn die
Voraussetzungen fur den Vorsteuerabzug erst nachtraglich eintreten
(Einlageentsteuerung) oder wenn die Voraussetzungen fiir den Vorsteuerabzug
nachtraglich wegfallen (Eigenverbrauch). Diese MWST-Info geht vertieft auf dieses
Thema, insbesondere auf die Systematik der Nutzungsanderungen ein.

Die Ziffer 1 erlautert die Begriffe und die Voraussetzungen fir Vorsteuerkorrekturen
(Eigenverbrauch und Einlageentsteuerung).

Beispiele und Ausfuihrungen zu den Tatbestédnden und Arten von
Nutzungsanderungen, insbesondere Antworten auf Fragen - was unter einer
Nutzungsanderung zu verstehen ist, wann eine vollumfangliche oder partielle
Nutzungsanderung vorliegt und wie eine Korrektur zur erfolgen hat - geht aus der
Ziffer 2 hervor.

In Ziffer 3 wird anhand von schematischen Ubersichten (Grafiken) und zahlreichen
Beispielen die Begriffe und die steuerlich relevanten Grundlagen fiir die nachtréagliche
Korrektur der Vorsteuer bei unbeweglichen und beweglichen Gegenstanden sowie
Dienstleistungen naher erlautert.

Die Ziffer 4 geht auf die Besonderheit der voriibergehenden Verwendung von
Gegenstanden im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden

unternehmerischen Téatigkeit néher ein.

Erlauterungen zu den Vorsteuerkorrekturen im Zusammenhang mit der
Gruppenbesteuerung und dem Meldeverfahren finden sich unter den Ziffern 5 und 6.

Im Anhang werden spiegelbildlich die Grundlagen auf Stufe Gesetz und Verordnung
zu den Nutzungsanderungen aufgefihrt.
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Teil B

Nutzungsanderungen

Vorsteuerkorrekturen (Eigenverbrauch und Einlageentsteuerung)

Eigenverbrauch (Belastung)

Steuerbereich — Gegens_témdef — Nicht-Steuerbereich
Dienstleistungen

Werden Gegenstande oder Dienstleistungen, nicht mehr im Rahmen einer zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit verwendet, kann diese
Nutzungsanderung zu einer vollen oder teilweisen nachtraglichen
Rickgéangigmachung der bereits geltend gemachten Vorsteuern fihren
(Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch).

Beispiel

Die steuerpflichtige Sauser AG hat im Jahr 2024 eine Betriebsliegenschaft erstellen
lassen und séamtliche Vorsteuern abgezogen. Infolge des schlechten
Geschaftsganges wird bereits zu Jahresbeginn 2025 der Betrieb eingestellt. Per

1. Juli 2025 wird die gesamte Betriebsliegenschaft ohne Option an Dritte vermietet.
Die steuerpflichtige Sauser AG muss auf dem Zeitwert per 1. Juli 2025 eine
Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch) vornehmen. Massgebend sind die bei der
Neuerstellung der Betriebsliegenschaft geltend gemachten Vorsteuern. Die
Vorsteuerkorrektur muss erfolgen, da die Liegenschaft ab dem 1. Juli 2025 nicht mehr
im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit
(sondern fiur die Erzielung von ausgenommenen Leistungen) genutzt wird.

Einlageentsteuerung (Entlastung)

St bereich Gegenstande / Micht-
cuerbereic Dienstleistungen Steuerbereich

Werden Gegenstande oder Dienstleistungen, neu im Rahmen einer zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit verwendet, so kann
diese Nutzungsanderung zu einem vollen oder teilweisen nachtraglichen Abzug der
Vorsteuern fiihren (Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung).
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1.1

Beispiel

Die steuerpflichtige Sauser AG liess im Jahr 2024 eine Liegenschaft erstellen und
vermietete diese ab Herbst 2024, ohne fir die Versteuerung zu optieren, weshalb sie
keine Vorsteuern abziehen konnte. Per 1. Juli 2025 wird fur die Vermietung von 50 %
der Liegenschatft optiert. Die steuerpflichtige Sauser AG kann 50 % der auf den
Zeitwert per 1. Juli 2025 entfallenden Vorsteuern nachtraglich abziehen, da die
Liegenschaft nun zur Halfte im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden
unternehmerischen Tatigkeit genutzt wird.

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

Die Vorsteuerkorrektur soll verhindern, dass eine steuerpflichtige Person, welche
Gegenstéande oder Dienstleistungen ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit —
insbesondere flr private Zwecke verwendet — gegenuber einer nicht steuerpflichtigen
Person steuerlich bessergestellt wird.

Der Wertverzehr, d. h. die Abschreibungen im Sinne von Artikel 31
Absatz 3 MWSTG, wird entsprechend berlicksichtigt.

Voraussetzungen fur eine Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch:

® Die steuerpflichtige Person hat beim Bezug der Gegenstande und
Dienstleistungen den Vorsteuerabzug vorgenommen oder hat die
Gegenstande und Dienstleistungen im Rahmen des Meldeverfahrens nach
Artikel 38 MWSTG bezogen;

® die Gegenstande und Dienstleistungen werden kinftig dauernd oder
vorubergehend fur eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigende Téatigkeit (zur Erzielung von ausgenommenen Leistungen) oder
ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit verwendet.

Eigenverbrauch liegt namentlich vor, wenn aus dem Unternehmen Gegenstande oder
Dienstleistungen dauernd oder voribergehend entnommen und

a. ausserhalb der unternehmerischen Téatigkeit, insbesondere fir private Zwecke,
verwendet werden;

b. fur eine unternehmerische Tatigkeit verwendet werden, die nach Artikel 29
Absatz 1 MWSTG nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt;

c. unentgeltlich abgegeben werden, ohne dass ein unternehmerischer Grund
besteht (bei Geschenken bis 500 Franken pro Person und Jahr sowie bei
Werbegeschenken und Warenmustern ohne Wertbegrenzung zur Erzielung
steuerbarer oder von der Steuer befreiter Umsatze wird der unternehmerische
Grund ohne weiteres vermutet);
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1.2

1.3

1.4

10

d. sich bei Wegfall der Steuerpflicht noch in der Verfigungsmacht der
steuerpflichtigen Person befinden.

Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung

Die Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung bildet das Gegenstiick zur
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch. Sie verhindert eine Steuerbelastung im Rahmen
der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit.

Der Wertverzehr (d.h. die Abschreibungen im Sinne von Art. 32 Abs. 2 MWSTG)
wird entsprechend beriicksichtigt.

Voraussetzungen fiir eine Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung:

* Die steuerpflichtige Person hat beim Bezug der Gegenstande und
Dienstleistungen keinen Vorsteuerabzug vorgenommen (dabei zu
bericksichtigen sind die Vorsteueranteile, die vorgangig als Eigenverbrauch
korrigiert wurden).

® Die zu entsteuernden Gegenstande und Dienstleistungen werden kinftig im
Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Téatigkeit
verwendet.

Rechtliche Grundlagen im Uberblick

Die im Anhang aufgefuihrten Ubersichten zeigen spiegelbildlich die Bestimmungen
zur Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch und Einlageentsteuerung) aus dem MWSTG
und der MWSTV.

Deklaration in der MWST-Abrechnung

Vorsteuerkorrekturen Einlageentsteuerung:

Die ermittelten Vorsteuerkorrekturen werden unter Ziffer 410 (Einlageentsteuerung)
deklariert. Der MWST-Abrechnung muss eine detaillierte Aufstellung beigelegt
werden.

Vorsteuerkorrekturen Eigenverbrauch:

Die ermittelten Vorsteuerkorrekturen werden unter Ziffer 415 (Eigenverbrauch)
deklariert. Detailunterlagen (z.B. Rechnungen oder andere Belege) sind nur auf
Verlangen der ESTV einzureichen.
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& Weitere Informationen zu diesem Thema sind in der MWST-Info
Abrechnung und Steuerentrichtung enthalten.

1.5 Aufbewahrung von Geschaftsunterlagen

& Informationen zu diesem Thema sind in der MWST-Info Buchfiihrung
und Rechnungsstellung enthalten.
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2 Nutzungsanderungen

Die nachfolgende Grafik zeigt eine Ubersicht (iber die Nutzungsanderungen und die
voribergehende Verwendung von Gegenstanden.

Vollumfangliche und partielle
(teilweise) Nutzungsanderungen
sowie voriibergehende
Verwendung von Gegenstanden

Y h

h
Vollumfangliche Partielle (teilweise) Voriibergehende
Nutzungsanderungen Nutzungséanderungen Verwendung von
= Ziffer 2.2 = Ziffer 2.3 Gegenstanden
Y r L 4
Effektive Annaherungs- Effektive
Ermittlung weise Ermittlung Ermittlung
& Ziffer 2.2.2 = Ziffer 2.3.2.2 & Ziffer 2.3.2.1
Y 4 L J
Unbewegliche Bewegliche Dienst-
Gegenstande Gegenstande leistungen
Einzelheiten Einzelheiten Einzelheiten Einzelheiten
& Ziffer 3.1 & Ziffer 3.2 = Ziffer 3.3 & Ziffer 4
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2.2

13

Was versteht man unter Nutzungsanderungen?

Von Nutzungsanderungen spricht man, wenn sich die Nutzungsverhéltnisse andern,
die beim Bezug einer Leistung im Inland oder bei deren Einfuhr fiir die Vornahme des
Vorsteuerabzugs massgebend waren. Nutzungsanderungen kdnnen zu einer
Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung (nachtraglicher Vorsteuerabzug) fihren,
wenn ein Gegenstand oder eine Dienstleistung bisher ausserhalb der
unternehmerischen Tatigkeit oder flr eine nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende
unternehmerische Tatigkeit (z.B. fur die Erbringung von steuerausgenommenen
Leistungen) verwendet wurde und neu im Rahmen einer zum Vorsteuerabzug
berechtigenden unternehmerischen Téatigkeit verwendet wird (Art. 32 MWSTG). Im
umgekehrten Fall fihrt die Nutzungséanderung zu einer Vorsteuerkorrektur
Eigenverbrauch (Ruckgangigmachung bereits geltend gemachter Vorsteuern;

Art. 31 MWSTQ).

Mit der Vorsteuerkorrektur wird erreicht, dass nicht der Zweck des urspringlichen
Erwerbs beziehungsweise die erstmalige Verwendung massgeblich ist. Entscheidend
ist, ob ein Gegenstand oder eine Dienstleistung im Rahmen einer zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit verwendet wird oder
nicht. Die Leistung wird von der MWST entlastet, wenn sie im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Téatigkeit verwendet wird
beziehungsweise mit MWST belastet, wenn sie fur eine unternehmerische, nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit (zur Erbringung von steuerausgenommenen
Leistungen) oder ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit verwendet wird.

Fir die Ausfiihrungen zu den vollumfanglichen (Ziff. 2.2 - 2.2.2) und partiellen
Nutzungsanderungen (Ziff. 2.3 - 2.3.2.4) ist bei Liegenschaften zu beachten, dass
die veranderten Nutzungsverhaltnisse fir jedes einzelne Objekt separat zu beurteilen
sind. Als separate Objekte kdnnen einzelne Stockwerke oder sogar einzelne
Réaumlichkeiten gelten.

Vollumfangliche Nutzungsanderungen

Vollumfangliche Nutzungsanderungen liegen vor, wenn Gegenstande oder
Dienstleistungen nach der Nutzungsanderung ausschliesslich im Rahmen von einer
zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Téatigkeit oder
ausschliesslich fur eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende
Tatigkeit beziehungsweise ausserhalb der unternehmerischen Téatigkeit verwendet
werden. Die vollumfangliche Nutzungsanderung ist in der Abrechnungsperiode des
Eintritts der Nutzungsénderung abzurechnen.

PDF erstellt am 20.03.26 um 08:38


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/615/de#art_32
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/615/de#art_31
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/TEILB-2-2.2
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/TEILB-2-2.3

MWST-Info 10

2.21

14

Bei der vollumfanglichen Nutzungsénderung tritt die steuerliche Wirkung im Zeitpunkt
des Steuertatbestandes ein (z.B. beim Liegenschaftsverkauf mit dem Ubergang von
Nutzen und Gefahr). Es ist also beispielsweise bei Beginn und Ende jeder einzelnen
Option fur einen bestimmten Liegenschaftsteil immer zu prifen, ob eine steuerlich
wirksame Nutzungsanderung vorliegt. Dies gilt sinngemass auch bei der Vermietung
beziehungsweise Verpachtung ohne Option.

Da jede vollumfangliche Nutzungsanderung steuerlich abgerechnet wird - im
Gegensatz zur partiellen Nutzungsanderung, bei der die Wirkung jahrlich nur einmal
eintritt (&= Ziff. 2.3) - ist es wichtig zu wissen, welche Tatbesténde zu
vollumfanglichen Nutzungsanderungen fiihren kénnen.

Tatbestande von vollumfanglichen Nutzungsanderungen

Eine vollumféangliche Nutzungsénderung - die zu einer Vorsteuerkorrektur
(Eigenverbrauch oder Einlageentsteuerung) fihren kann - liegt vor, wenn:

® Unternehmen neu steuerpflichtig werden und die zu entsteuernden
Gegenstande oder Dienstleistungen ausschliesslich im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit (z.B. fur
steuerbare Beratungsleistungen) verwendet werden;

* Unternehmen, welche nicht mehr steuerpflichtig sind; Gegenstande oder
Dienstleistungen mit Anspruch auf Vorsteuerabzug das Unternehmen
verlassen (z.B. wenn Liegenschaften veraussert oder Liegenschaften
beziehungsweise bewegliche Gegenstande ins Privatvermdgen tberfuhrt
werden);

* fUr die Versteuerung von ganzen Liegenschaften oder Teilen davon
(d.h. einzelne Raumlichkeiten oder Stockwerke) optiert wird;

* die Option fur die Versteuerung von ganzen Liegenschaften oder Teilen davon
(d.h. einzelne Raumlichkeiten oder Stockwerke) wegfallt;

® bisher im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden
unternehmerischen Téatigkeit verwendete Liegenschaften oder
Liegenschaftsteile neu ohne Option vermietet beziehungsweise verpachtet
werden (oder umgekehrt);

® bisher gemischt verwendete Gegenstande oder Dienstleistungen kiinftig
ausschliesslich im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden
unternehmerischen Téatigkeit oder ausschliesslich fur eine unternehmerische,
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit beziehungsweise
ausserhalb der unternehmerischen Téatigkeit verwendet werden (z.B. wird eine
bisher sowohl fiir steuerbare Beratungsleistungen als auch fir nicht optierte
Schulungsleistungen verwendete Liegenschaft kiinftig nur noch fiir steuerbare
Beratungsleistungen verwendet).
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Vorsteuerkorrektur bei vollumfanglichen Nutzungsanderungen

Bei einer vollumfanglichen Nutzungsanderung wird die Vorsteuerkorrektur
grundsatzlich effektiv ermittelt (z= Ausnahme Ziff. 2.3.2.2). Entsprechende
Vorsteuerkorrekturen (Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung) fallen im Zeitpunkt
der Nutzungsanderung an.

Beispiele zu vollumfanglichen Nutzungsénderungen bei unbeweglichen
Gegenstanden finden sich unter Ziffer 3.1.3:

® Beispiel 1: Vorgehen Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch;
® Beispiel 2: Vorgehen Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung.

Partielle (teilweise) Nutzungsanderungen

Partielle Nutzungsanderungen liegen vor, wenn Gegenstande oder Dienstleistungen
nach der Nutzungsanderung nicht mehr ausschliesslich im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit oder ausschliesslich fur
eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit (zur
Erzielung von ausgenommenen Leistungen) beziehungsweise ausserhalb der
unternehmerischen Tatigkeit, sondern gemischt verwendet werden. Ebenso liegt

eine partielle Nutzungséanderung vor, wenn sich das Verhaltnis der

gemischten Nutzung &ndert. Es ist im Gegensatz zu den vollumfanglichen
Nutzungsanderungen (&= Ziff. 2.2 ff.) jahrlich nur einmal zu priifen, ob eine
steuerlich relevante Nutzungsanderung vorliegt oder nicht.

Bei partiellen Nutzungsénderungen wird folgendes Nutzungsverhaltnis einmal jahrlich
(pro Geschaftsjahr) ermittelt und mit der Vorjahresnutzung verglichen.

Dabei geht es um den Vergleich der Nutzung im Rahmen

® der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit
(steuerbare Leistungen); und

® der unternehmerischen, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigenden Tatigkeit
(zur Erzielung von ausgenommenen Leistungen) beziehungsweise der
Nutzung ausserhalb der unternehmerischen Téatigkeit.

Abweichungen gegenuber dem Vorjahr fihren grundsatzlich zu einer
Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch oder Einlageentsteuerung). Als
Berechnungsgrundlage dient der Zeitwert der Gegenstande beziehungsweise der
Wert der noch nicht genutzten Dienstleistungen zu Beginn des Jahres, in dem die
Nutzungsanderung eintritt.
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Beispiel

Nutzung fiir steuerbare Zwecke im Jahre
2018=70%

2019=48%

Per 1. Januar 2019 liegt eine Nutzungsénderung im Ausmass von 22 Prozentpunkten
vor, die zu einer Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch) fihrt. Es ist demnach auf dem
Zeitwert der relevanten Gegenstédnde beziehungsweise dem Wert des noch nicht
genutzten Teils der Dienstleistungen per Stichtag 1. Januar 2019 die
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch zu ermitteln.

Steht zu Beginn des Jahres bereits fest, dass sich das Nutzungsverhaltnis andert,
wird die Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung) in der ersten
MWST-Abrechnung provisorisch bertcksichtigt. Eine Vorsteuerkorrektur auf die
effektiv erfolgte Nutzungséanderung muss in der letzten MWST-Abrechnung des
Jahres vorgenommen werden.

Tatbestande von partiellen Nutzungsanderungen

Eine partielle Nutzungsénderung liegt vor, wenn:

® Unternehmen neu steuerpflichtig werden und die zu entsteuernden
Gegenstande oder Dienstleistungen sowohl im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit als auch fur eine
unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit bzw.
ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit und somit gemischt verwendet
werden (z. B. sowohl fUr steuerbare Beratungsleistungen als auch flr nicht
optierte Schulungsleistungen);

® sich das Verhéltnis der Verwendung jener Gegenstande und Dienstleistungen
andert, die sowohl im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden
unternehmerischen Tatigkeit als auch fir eine unternehmerische, nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit bzw. ausserhalb der
unternehmerischen Tatigkeit und somit gemischt verwendet werden (z. B.
andert sich der Verwendungszweck der Infrastruktur fur steuerbare
Beratungsleistungen und nicht optierte Schulungsleistungen von 70 % zu 30 %
im Jahre 2024 auf 45 % zu 55 % im Jahre 2025);

PDF erstellt am 20.03.26 um 08:38



MWST-Info 10

® Gegenstande oder Dienstleistungen, die bisher ausschliesslich im Rahmen der
zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit oder
ausschliesslich fir eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigende Tatigkeit bzw. ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit
verwendet wurden, kiinftig sowohl im Rahmen der zum Vorsteuerabzug
berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit als auch fir eine
unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit bzw.
ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit und somit gemischt verwendet
werden (z. B. wird eine bisher ausschliesslich fir steuerbare
Beratungsleistungen verwendete Liegenschaft kiinftig sowohl fiir steuerbare
Beratungsleistungen als auch fur nicht optierte Schulungsleistungen
verwendet);

® Gegenstande (z. B. Sportanlagen) haufig wechselnd sowohl im Rahmen einer
zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Téatigkeit als auch ftr
eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit
bzw. ausserhalb der unternehmerischen Téatigkeit und somit gemischt
verwendet werden (z. B. wird eine Kunsteisbahn an bestimmten Tagen flr
steuerbare Einzeleintritte und an den Ubrigen Tagen fur von der Steuer
ausgenommene Vermietungen an Eishockeyclubs verwendet).

2.3.2 Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei partiellen (teilweisen)
Nutzungsanderungen

Bei partiellen Nutzungsénderungen besteht fur die steuerpflichtige Person das
Wahlrecht zwischen der effektiven und der annaherungsweisen Ermittlung der
Vorsteuerkorrektur. Die gewahlte Vorgehensweise ist sowohl fir bewegliche und
unbewegliche Gegenstande als auch fur Dienstleistungen anwendbar.

Sowohl bei der effektiven als auch bei der anndherungsweisen Ermittlung muss
jahrlich nur einmal geprft werden, ob eine steuerlich relevante Nutzungsanderung
vorliegt oder nicht. Dazu wird einzig der Vorjahresvergleich vorgenommen, d. h. das
Nutzungsverhéltnis des abgelaufenen Geschéaftsjahres wird mit demjenigen des
Vorjahres verglichen.
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Effektive Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei partiellen (teilweisen)
Nutzungsanderungen

Wendet die steuerpflichtige Person die effektive Ermittlung der Vorsteuerkorrektur an,
wird eine partielle Nutzungsanderung in jedem Fall steuerlich erfasst, d. h.
Vorsteuerkorrekturen werden bei jeder Anderung der Nutzungsverhaltnisse
vorgenommen.

Fur die Berechnung der Vorsteuerkorrekturen wird die Differenz zwischen
folgenden jahrlichen Nutzungsverhaltnissen zugrunde gelegt:

® Nutzung (Vorsteuerabzugsquote) in jenem Jahr, in dem eine
Nutzungsanderung stattfindet; und
® Nutzung des Vorjahres.

Per 1. Januar des Jahres der Nutzungsanderung ist auf dem Zeitwert der Vorsteuer
der steuerlich relevanten Aufwendungen eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch /
Einlageentsteuerung) vorzunehmen.

Beispiel

(gleiches Beispiel wie zur annaherungsweisen Ermittlung der
Vorsteuerkorrektur = Ziff. 2.3.2.2)

Die steuerpflichtige Person A besitzt eine eigene Geschaftsliegenschaft und
verwendet diese einerseits fir Beratungsleistungen, die zum Vorsteuerabzug
berechtigen und andererseits flr nicht optierte Schulungsleistungen, die vom
Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind. Die Nutzungsverhéltnisse (Ermittlung aufgrund
eines sachgerechten Schliissels [Art. 68 Abs. 2 MWSTV]) sehen wie folgt aus:

Nutzung fur Nutzung far Veranderung in
Jahr : nicht optierte
Beratungsleistungen Prozentpunkten
Schulungen
2023 40 % 60 % Ausgangsbasis
2024 45 % 55 % 5
2025 41 % 59 % 4
2026 52 % 48 % 11

Bei der effektiven Ermittlung liegen steuerlich relevante Nutzungsanderungen per
1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 vor. Demnach sehen die
Berechnungen flr diese Nutzungsanderungen wie folgt aus:
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Nutzungsanderung per 1. Januar 2024

Per 1. Januar 2024 darf — auf dem Zeitwert der Vorsteuern auf den steuerlich
relevanten Aufwendungen (&= Ziff. 3) — fiir die Liegenschatft eine
Einlageentsteuerung im Ausmass von 5 % geltend gemacht werden.

Nutzungsanderung per 1. Januar 2025

Per 1. Januar 2025 erfolgt — auf dem Zeitwert der geltend gemachten Vorsteuern auf
den steuerlich relevanten Aufwendungen — fir die Liegenschaft eine
Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch) im Ausmass von 4 %.

Nutzungsanderung per 1. Januar 2026

Per 1. Januar 2026 darf — auf dem Zeitwert der Vorsteuern auf den steuerlich
relevanten Aufwendungen — fir die Liegenschaft eine Einlageentsteuerung im
Ausmass von 11 % vorgenommen werden.

Anndherungsweise Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei partiellen (teilweisen)
Nutzungsanderungen

Wendet die steuerpflichtige Person die anndherungsweise Ermittlung der
Vorsteuerkorrektur an, ist eine partielle Nutzungsanderung erst steuerlich relevant,
wenn sich der Verwendungszweck der Gegenstande oder Dienstleistungen
gegenuber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozentpunkte (= Toleranzgrenze) andert.

Vorsteuerkorrekturen werden innerhalb dieser Toleranzgrenze weder zu Lasten
(Eigenverbrauch) noch zu Gunsten (Einlageentsteuerung) der steuerpflichtigen
Person vorgenommen.

Toleranzgrenze, Beginn und Ende der Steuerpflicht

Falls bei der partiellen Nutzungsanderung die annaherungsweise Ermittlung
angewendet wird, gelangt die Toleranzgrenze von 20 Prozentpunkten dann

nicht zur Anwendung, wenn der partiellen eine vollumfangliche Nutzungsénderung
folgt (z. B. Austritt aus der Steuerpflicht).

Bei Eintritt in die Steuerpflicht ist auf die effektive Verwendung (gemischte
Verwendung) der Vermodgenswerte im Rahmen der zum Vorsteuerabzug
berechtigenden unternehmerischen Téatigkeit abzustellen (keine Toleranzgrenze). Die
Vorsteuer wird auf dem Zeitwert dieser Vermogenswerte (& Ziff. 3) geltend
gemacht.
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Beispiel

(gleiches Beispiel wie zur annadherungsweisen Ermittlung der
Vorsteuerkorrektur &= Ziff. 2.3.2.1)

Die steuerpflichtige Person A besitzt eine eigene Geschaftsliegenschaft und
verwendet diese einerseits flir Beratungsleistungen, die zum Vorsteuerabzug
berechtigen und andererseits fir nicht optierte Schulungsleistungen, die vom
Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind. Die Nutzungsverhéltnisse (Ermittlung aufgrund
eines sachgerechten Schliissels [Art. 68 Abs. 2 MWSTV]) sehen wie folgt aus:

Nutzung fur Nutzung far Veranderung in
Jahr : nicht optierte
Beratungsleistungen Prozentpunkten
Schulungen
2023 40 % 60 % Ausgangsbasis
2024 45 % 55 % 5
2025 41 % 59 % 4
2026 52 % 48 % 11

Der Verwendungszweck der Liegenschatft hat sich in den dargestellten
Betrachtungsjahren gegeniiber dem entsprechenden Vorjahr jeweils um weniger als
20 Prozentpunkte verandert. Somit liegen keine steuerlich relevanten
Nutzungsanderungen per 1. Januar der Jahre 2024 bis 2026 vor. Es sind fir diese
Perioden keine steuerlichen Massnahmen zu treffen.

Berechnung Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung)

Liegt eine steuerlich relevante Nutzungsanderung vor (Toleranzgrenze tUberschritten),
wird fur die Berechnung der Vorsteuerkorrektur die Differenz zwischen folgenden
jahrlichen Nutzungsverhéltnissen zugrunde gelegt:

® Nutzung (Vorsteuerabzugsquote) in jenem Jahr, in dem eine relevante
Nutzungsanderung stattfindet; und

® Nutzung der einzelnen Vorjahre (Jahr mit steuerlich relevanten
[wertvermehrenden] Aufwendungen respektive Jahr der letzten relevanten
Nutzungsanderung).

Die Differenzen der Nutzung werden fur die Berechnung der Vorsteuerkorrekturen
(Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung) verwendet. Per 1. Januar des Jahres der
Nutzungsanderung werden - auf den Zeitwerten der jahrlichen Vorsteuer auf den
steuerlich relevanten Aufwendungen - die Vorsteuerkorrekturen berechnet.
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Vergleich effektive und annaherungsweise Ermittlung bei partiellen
Nutzungsanderungen — Anwendung

Beispiel Sachverhalt

Die steuerpflichtige Educ-Consult GmbH ist seit 1. Januar 2010 im MWST-Register

eingetragen. Sie erbringt Beratungsleistungen sowie Schulungsleistungen (nicht
optiert). Fur die Erzielung dieser Leistungen nutzt sie die betriebseigene

Geschéftsliegenschaft. Die Raumlichkeiten werden fir beide Leistungstypen gemischt

verwendet. Die Nutzungsverhaltnisse sowie deren Veranderungen sehen wie folgt

aus:
Nutzung fur Nutzung far Veranderung in
Jahr : nicht optierte
Beratungsleistungen Prozentpunkten
Schulungen
2023 46 % 54 % Ausgangsbasis
2024 42 % 58 % 4
2025 64 % 36 % 22
2026 66 % 34 % 2
2027 43 % 57 % 23

Bei der steuerpflichtigen Educ-Consult GmbH fallen folgende Vorsteuern auf
Aufwendungen und Investitionen an:

Jahr 2023: Vorsteuern auf Erwerb Liegenschaft von insgesamt

100'000 Franken; Vorsteuern auf werterhaltenden Aufwendungen (Unterhalt)
und Betriebsstoffen 4'000 Franken;

Jahr 2024: Vorsteuern auf werterhaltenden Aufwendungen (Unterhalt) und
Betriebsstoffen 3'500 Franken;

Jahr 2025: Vorsteuern auf werterhaltenden Aufwendungen (Unterhalt) und
Betriebsstoffen 3'800 Franken;

Jahr 2026: Vorsteuern auf der Erstinstallation Uberwachungsanlage von
insgesamt 8'000 Franken; Vorsteuern auf werterhaltenden Aufwendungen
(Unterhalt) und Betriebsstoffen 3'700 Franken;

Jahr 2027: Vorsteuern auf Energiesparmassnahmen (Isolation und
Heizungssystem) von insgesamt 15'000 Franken; Vorsteuern auf
werterhaltenden Aufwendungen (Unterhalt) und Betriebsstoffen 2'800 Franken.
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Bei effektiver Ermittlung der partiellen Nutzungsanderung liegt ab dem Jahr 2024

jahrlich eine steuerlich relevante Nutzungsanderung vor.

Bei annaherungsweiser Ermittlung der partiellen Nutzungsanderung liegen steuerlich

relevante Nutzungsanderungen per 1. Januar 2025 und per 1. Januar 2027 vor. Die
Toleranzgrenze von 20 Prozentpunkten wird — jeweils verglichen mit dem Vorjahr — in

diesen beiden Jahren Uberschritten.

Jahr 2023
effektive Ermittlung annahen.mgswelse
Ermittlung
Jahr 2023: Vorsteuer| Investition| Vorsteuer| Investition
Vorsteuerabziige (46 %) in CHF Zeitwert in CHF Zeitwert
auf steuerlich relevanten
Aufwendungen 100'000 100'000
Korrektur aufgrund
Nutzungsquote - 54'000 - 54'000
auf Betriebsstoffen 4'000 4'000
Korrektur aufgrund
Nutzungsquote - 2'160 - 2'160
Total Vorsteuerabzug 2023 47°840 47°840
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Jahr 2024

annaherungsweise

effektive Ermittlung Ermittlung

Jahr 2024: Vorsteuer| Investition| Vorsteuer| Investition
Vorsteuerabziige (42 %) in CHF Zeitwert in CHF Zeitwert

auf steuerlich relevanten
Aufwendungen 0 0

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote 0 0

auf Betriebsstoffen 3'500 3'500

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote - 2'030 - 2'030

Vorsteuerabzug 2024 1'470 1'470

Steuerlich relevante
Aufwendungen 2023 100000

Zeitwert (Abschreibung
1 Jahr zu 5 %) 95'000

Differenz der Nutzung fur
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2023 und 2024; 46 % zu
42 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 4 %
(Eigenverbrauch) - 3'800

Total Vorsteuerabzug 2024
inkl. Vorsteuerkorrekturen -2'330 1'470
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Jahr 2025

effektive Ermittlung

annaherungsweise
Ermittlung

Jahr 2025:
Vorsteuerabziige (64 %)

Vorsteuer
in CHF

Investition
Zeitwert

Vorsteuer
in CHF

Investition
Zeitwert

auf steuerlich relevanten
Aufwendungen

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote

auf Betriebsstoffen

3'800

3'800

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote

- 1'368

- 1'368

Vorsteuerabzug 2025

2'432

2'432

Steuerlich relevante
Aufwendungen 2023

100'000

100'000

Zeitwert (Abschreibung
2 Jahre zu 5 % = 10 %)

90'000

90'000

Differenz der Nutzung fur
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2024 und 2025; 42 % zu

64 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 22 %
(Einlageentsteuerung)

19'800

Differenz der Nutzung flr
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2023 und 2025; 46 % zu

64 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 18 %
(Einlageentsteuerung)

16'200

Total Vorsteuerabzug 2025
inkl. Vorsteuerkorrekturen

22232

18'632
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Jahr 2026

annaherungsweise

effektive Ermittlung Ermittlung

Jahr 2026: Vorsteuer| Investition| Vorsteuer| Investition
Vorsteuerabziige (66 %) in CHF Zeitwert in CHF Zeitwert

auf steuerlich relevanten
Aufwendungen 8'000 8'000

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote -2'720 -2'720

auf Betriebsstoffen 3'700 3'700

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote - 1'258 - 1'258

Vorsteuerabzug 2026 7722 7722

Steuerlich relevante
Aufwendungen 2023 100000

Zeitwert (Abschreibung
3 Jahre zu 5 % = 15 %) 85'000

Differenz der Nutzung fur
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2025 und 2026; 64 % zu
66 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 2 %
(Einlageentsteuerung) 1'700

Total Vorsteuerabzug 2026
inkl. Vorsteuerkorrekturen 9'422 7'722
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Jahr 2027

annaherungsweise

effektive Ermittlung Ermittlung

Jahr 2027: Vorsteuer| Investition| Vorsteuer| Investition
Vorsteuerabziige (43 %) in CHF Zeitwert in CHF Zeitwert

auf steuerlich relevanten
Aufwendungen 15'000 15'000

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote - 8'550 - 8'550

auf Betriebsstoffen 2'800 2'800

Korrektur aufgrund
Nutzungsquote - 1'596 - 1'596

Vorsteuerabzug 2027 7'654 7'654

Steuerlich relevante
Aufwendungen 2026 100000 100000

Zeitwert (Abschreibung
4 Jahre zu 5 % = 20 %) 80'000 80'000

Differenz der Nutzung fur
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2026 und 2027; 66 % zu

43 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 23 %
(Eigenverbrauch) - 18'400

Differenz der Nutzung flr
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2025 (Jahr der letzten
steuerlich relevanten
Nutzungsanderung) und
2027; 64 % zu 43 % ergibt
eine Vorsteuerkorrektur von
21 % (Eigenverbrauch) - 16'800
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Steuerlich relevante

Aufwendungen 2026 8'000 8'000
Zeitwert (Abschreibung
1 Jahr zu 5 %) 7'600 7'600

Differenz der Nutzung fur
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2026 und 2027; 66 % zu

43 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 23 %
(Eigenverbrauch) -1'748

Differenz der Nutzung fir
steuerbare Zwecke in
Prozentpunkten zwischen
2026 und 2027; 66 % zu

43 % ergibt eine
Vorsteuerkorrektur von 23 %

(Eigenverbrauch) -1'748
Total Vorsteuerabzug 2027
inkl. Vorsteuerkorrekturen -12°494 -10°894

27 PDF erstellt am 20.03.26 um 08:38




MWST-Info 10

23.24

28

Anwendungsdauer und Wechsel der gewahlten Vorgehensweise

a) Anwendungsdauer

Beim erstmaligen Eintreten der Voraussetzungen fur eine Nutzungsanderung
entscheidet sich die steuerpflichtige Person, ob sie bezlglich der partiellen
Nutzungsanderung die Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch /
Einlageentsteuerung) annaherungsweise oder effektiv ermitteln will.

Liegt die Veranderung des Verwendungszweckes bei einer partiellen
Nutzungsanderung bei hochstens 20 Prozentpunkten und erfolgt durch die
steuerpflichtige Person keine Korrektur infolge Nutzungsanderung, geht die
ESTV davon aus, dass die steuerpflichtige Person mindestens fur die
nachsten 5 Jahre die annaherungsweise Ermittlung anwenden will. Wird
seitens der steuerpflichtigen Person hingegen eine Vorsteuerkorrektur
vorgenommen, gibt sie damit zu erkennen, dass sie mindestens fur die
nachsten 5 Jahre die effektive Ermittlung anwenden will.

Die von der steuerpflichtigen Person gewahlte Ermittlungsmethode

(annaherungsweise oder effektiv) wird bei der partiellen Nutzungsanderung fur
mindestens 5 Jahre angewendet.
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b) Wechsel
Beim Wechsel wird wie folgt vorgegangen:

* Wechsel von der annaherungsweisen zur effektiven Ermittlung
Beim Ubergang von der annaherungsweisen zur effektiven Ermittlung
sind steuerliche Massnahmen zu treffen. Die Vorsteuerkorrektur
(Einlageentsteuerung / Eigenverbrauch) wird auch dann vorgenommen,
falls die Toleranzgrenze von 20 Prozentpunkten nicht Uberschritten
wird.

Grundlage fiir die Berechnung der Vorsteuerkorrektur sind die in
Ziffer 2.3.2.2 beschriebenen Grundsatze der annaherungsweisen
Ermittlung bei partieller Nutzungsanderung.
® Es sind samtliche steuerlich relevanten Aufwendungen zum
entsprechenden Zeitwert (& Ziff. 3) - d.h. der Zeitwert am Ende
des letzten Jahres unter Anwendung der ann&herungsweisen
Ermittlung - zu berechnen.
® Die Differenz der Quoten in Prozentpunkten sind fur sdmtliche
Perioden (Jahre) mit steuerlich relevanten Aufwendungen zu
ermitteln.
¢ Mittels dieser Quotendifferenzen sind die Korrekturen der
Vorsteuer (Einlageentsteuerung / Eigenverbrauch) der steuerlich
relevanten Aufwendungen zum Zeitwert vorzunehmen und zu
deklarieren.

Nach dem Wechsel von der anndherungsweisen zur effektiven
Ermittlung liegt bei jeder jahrlichen Veranderung der partiellen
Nutzung eine steuerlich relevante Nutzungséanderung vor. Grundlage
fur die Berechnung der Vorsteuerkorrektur sind die in Ziffer 2.3.2.1
beschriebenen Grundsatze der effektiven Ermittlung bei partieller
Nutzungsanderung.

PDF erstellt am 20.03.26 um 08:38


https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/TEILB-2-2.3-2.3.2-2.3.2.2
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/Teilb-3
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/TEILB-2-2.3-2.3.2-2.3.2.1

MWST-Info 10

30

* Wechsel von der effektiven zur annaherungsweisen Ermittlung
Beim Ubergang von der effektiven zur annaherungsweisen Ermittlung
sind grundsatzlich keine steuerlichen Massnahmen zu treffen.

Nach dem Wechsel von der effektiven zur annaherungsweisen
Ermittlung liegt bei erstmaliger Veranderung der partiellen Nutzung
um mehr als 20 Prozentpunkte - Toleranzgrenze - (verglichen mit
dem Vorjahresverhaltnis) eine steuerlich relevante Nutzungsanderung
vor. Grundlage fir die Berechnung der Vorsteuerkorrektur sind die in
Ziffer 2.3.2.2 beschriebenen Grundsétze der annaherungsweisen
Ermittlung bei partieller Nutzungsénderung.
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Grundlagen fiir eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung)

Gegenstand fur eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung)
bilden einzig die friher geltend gemachten bzw. nicht geltend gemachten Vorsteuern
auf steuerlich relevanten Aufwendungen und Investitionen.

Dabei wird unterschieden zwischen:

® Zugekauften und selbst erstellten unbeweglichen Gegenstianden
(Immobilien) — Abschreibungssatz linear 5 % pro Jahr — (&= Ziff. 3.1);

® zugekauften und selbst hergestellten beweglichen Gegenstanden —
Abschreibungssatz linear 20 % pro Jahr — (& Ziff. 3.2; und

® Dienstleistungen von Dritten — Abschreibungssatz linear 20 % pro Jahr — (&=
Ziff. 3.3).

Im Weiteren ist die Ingebrauchnahme des Gegenstandes zu priifen:

® Ein unbeweglicher oder beweglicher Gegenstand gilt als in Gebrauch
genommen, wenn er im Betrieb der steuerpflichtigen Person fir irgendeinen
Zweck verwendet wurde (z. B. Vermietung oder Verwendung als
Betriebsmittel). Eine Ingebrauchnahme durch den friiheren Eigentiimer ist nicht
von Bedeutung;

® ein unbeweglicher oder beweglicher Gegenstand gilt als nicht in Gebrauch
genommen, wenn er im Betrieb der steuerpflichtigen Person nicht fur
irgendeinen Zweck verwendet wurde (z. B. Vermietung oder Verwendung als
Betriebsmittel). Eine Ingebrauchnahme durch den friilheren Eigentiimer ist nicht
von Bedeutung.

Diese Unterscheidung ist im Zusammenhang mit Nutzungsénderungen von
Bedeutung, weil die Abschreibung erst ab dem Jahr der Ingebrauchnahme des
unbeweglichen oder beweglichen Gegenstandes beriicksichtigt wird (Ermittlung
Zeitwert nach Art. 31 Abs. 3 bzw. Art. 32 Abs. 2 MWSTQ).

Bei der Ermittlung des Zeitwertes ist zu beachten, dass bei Ingebrauchnahme der
Leistungen in der ersten Steuerperiode eine vollumfangliche Abschreibung fir die
ganze Steuerperiode vorzunehmen ist. Demgegenuber ist in der letzten, noch nicht
abgelaufenen Steuerperiode keine Abschreibung zu bericksichtigen, ausser die
Nutzungsanderung tritt am letzten Tag der Steuerperiode ein (Art. 70 Abs. 2 bzw.
Art. 73 Abs. 2 MWSTV).

PDF erstellt am 20.03.26 um 08:38


https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/Teilb-3-3.1
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/Teilb-3-3.2
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/10/Teilb-3-3.3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/615/de#art_31
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/615/de#art_32
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/828/de#art_70
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/828/de#art_73

MWST-Info 10

Beispiel

Der Inhaber eines Fahrradgeschéfts (Einzelunternehmen) vermietet fur Rundfahrten
um den Greifensee Elektro-Bikes. Da sein 16-jahriger Sohn eine Berufslehre antritt,
stellt der Inhaber seinem Sohn ein in Gebrauch genommenes Elektro-Bike fir den
Arbeitsweg dauerhaft zur Verfigung (Privatentnahme). Das Bike wurde am 15. April
2023 zum Preis von CHF 5'385 (inkl. 7,7 % MWST) unter Vornahme des
Vorsteuerabzugs von CHF 385 durch das Fahrradgeschéatft erworben.

Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer

Bezugswert Bike per 15. April 2023,
exkl. 7,7 % MWST CHF 5000 CHF 385

Variante 1

Entnahme Bike per 30. April 2024,

Abschreibung fur das Jahr 2023 (= Jahr der

Ingebrauchnahme):

1 Jahr & 20 % von 385 CHF -

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
per 30. April 2024 CHF 308

\'

Variante 2

Entnahme Bike per 30. September 2025, CHF 5000 CHF 385
Abschreibung fur das Jahr 2023 (= Jahr der

Ingebrauchnahme) bis 2024 (= letztes,

abgelaufenes Jahr):

2 Jahre & 20 % = 40 % von 385 CHF -154
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

per 30. September 2025 CHF 231

Variante 3

Entnahme Bike per 31. Dezember 2025, CHF 5000 CHF 385
Abschreibung fur das Jahr 2023 (= Jahr der

Ingebrauchnahme) bis 2025 (= letztes,

abgelaufenes Jahr):

3 Jahre a 20 % = 60 % von 385 CHF -231
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

per 31. Dezember 2025 CHF 154
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Weiter gilt es zu unterscheiden, ob eine dauernde Entnahme bzw. Einlage oder eine
vorubergehende Verwendung von unbeweglichen oder beweglichen Gegenstanden
vorliegt (&= Ziff. 4).

® Eine dauernde Entnahme oder Einlage liegt vor, wenn ein Gegenstand nicht
nur voribergehend, sondern auf Dauer entweder ausschliesslich im Rahmen
der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit oder
ausschliesslich fir eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigende Tatigkeit bzw. ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit
verwendet wird (&= Ziff. 3.1 und Ziff. 3.2).

® Eine vorubergehende Verwendung liegt grundsatzlich vor, wenn eine
steuerpflichtige Person Gegenstande voriibergehend ausschliesslich, d. h. zu
100 % im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden
unternehmerischen Tatigkeit oder ausschliesslich fir eine unternehmerische,
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit bzw. ausserhalb der
unternehmerischen Tatigkeit verwendet (&= Ziff. 4):
® Wahrend max. 6 Monaten bei beweglichen Gegenstanden; bzw.
® max. 12 Monaten bei unbeweglichen Gegenstanden.

& Betreffend steuerliche Behandlung der im eigenen Betrieb durch
Urproduzenten gewonnenen Erzeugnisse sieche MWST-Branchen-Info
Urproduktion und nahe stehende Bereiche.

3.1 Unbewegliche Gegenstande

311 Begriff
Als unbewegliche Gegenstande gelten:

® Immobilien d. h. im Grundbuch eingetragene Gebéaude, Teile davon und
Grundstucke.

3.1.2 Steuerlich relevante Aufwendungen bei unbeweglichen Gegenstanden

Steuerlich relevant sind in der Regel die nach den allgemeinen Grundsatzen der
Buchfiihrung aktivierbaren Anlagekosten fir das Geb&ude, nicht aber der Wert des
Bodens (&= Bst. e). Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob auch tatsachlich eine
Aktivierung erfolgt oder die Aufwendungen (ganz oder teilweise) der Erfolgsrechnung
belastet werden.
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Demnach ist bei den unbeweglichen Gegenstanden eine Vorsteuerkorrektur
(Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung) vorgesehen:

® Bei der Neuerstellung und beim Erwerb von Liegenschaften (&= Bst. a);

® bei den wertvermehrenden Aufwendungen zusammen mit Energiespar-,
Umweltschutz- sowie denkmalpflegerischen Massnahmen (== Bst. b);

® Dbei den Grossrenovationen (&= Bst. c).
Keine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung) erfolgt

hingegen bei den werterhaltenden Aufwendungen, Betriebsstoffen und anderen
Aufwendungen ohne Anlagekostencharakter (&= Bst. d).
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a)

b)

Neuerstellung und Erwerb von Liegenschaften

Bei der Neuerstellung und beim Erwerb von Liegenschaften dienen die
Anlagekosten oder der Kaufpreis (jeweils ohne den Wert des Bodens) als
Grundlage fur die Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung).

Bei ganz oder teilweise selbst erstellten Liegenschaften kann fur die
Ingebrauchnahme der betriebseigenen Infrastruktur ein Pauschalzuschlag von
33 % der auf den selbst erstellten Teil entfallenden Vorsteuern auf Material
vorgenommen werden. Mit einzubeziehen fir die Berechnung dieses Zuschlags
sind die Vorsteuern auf allfalligen Drittarbeiten, die nicht als baugewerbliche
Unterakkordanten gelten.

Bei Dienstleistungsunternehmen (namentlich bei Architektur- und
Ingenieurunternehmen) kann die Ingebrauchnahme der betriebseigenen
Infrastruktur ebenfalls annaherungsweise ermittelt werden, indem 15 % der selbst
erbrachten Dienstleistungen zu Preisen wie fir Dritte (exkl. MWST) als
vorsteuerbelasteter Aufwand bertcksichtigt und zum Normalsatz korrigiert wird.

Vorbehalten bleibt der effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der betriebseigenen Infrastruktur entfallen.

& Zusatzliche Beispiele zum Vorsteuerabzug und zu den
Vorsteuerkorrekturen beim Erstellen eines Bauwerkes finden sich in
der MWST-Branchen-Info Liegenschaftsverwaltung / Vermietung
und Verkauf von Immobilien.

Wertvermehrende Aufwendungen zusammen mit Energiespar-,
Umweltschutz- und/oder denkmalpflegerischen Massnahmen

Als wertvermehrend gelten Aufwendungen mit Anlagekostencharakter, die zu
einer baulichen Verbesserung fiihren und den Anlagewert erhéhen. Sie dirfen
nicht nur der Erhaltung der Liegenschaft und deren Nutzungsmoglichkeiten
dienen.

Beispiele von wertvermehrende Aufwendungen:

® Ersteinbau einer Klimaanlage;

® Erstinstallation einer Uberwachungsanlage;

® Estrichausbau: alt Abstellraum, neu Burordumlichkeiten;

® Ersteinbau einer Wasser-Enthartungsanlage;
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c)

d)

® Ersteinbau von Storen/Jalousien;
® Einbau zusatzlicher Heizkérper;
® Belagsarbeiten inkl. Fundation: nur Neuanlage von Parkplatzen;

® Aufwendungen im Zusammenhang mit Energiespar-, Umweltschutz-
sowie denkmalpflegerischen Massnahmen, die wertvermehrenden
Charakter haben, auch wenn sie bei den direkten Steuern
vollumfanglich abziehbar sind.

Grossrenovationen

Bei Grossrenovationen werden fir die Belange der MWST mit Ausnahme der
Betriebskosten (Betriebsstoffe, Hauswarttatigkeit und Verwaltungskosten)
samtliche Ausgaben fir den Um- / Ausbau als wertvermehrende
Aufwendungen behandelt. Kosten, die bei normalen Unterhaltsarbeiten den
werterhaltenden Aufwendungen zuzurechnen sind, werden bei
Grossrenovationen wie wertvermehrende Aufwendungen behandelt.

Ubersteigen die Renovationskosten einer Bauphase insgesamt 5 % des
Gebaudeversicherungswerts vor der Renovation, so ist der Vorsteuerabzug
um die gesamten Kosten zu korrigieren, unabhangig davon, ob es sich um
Kosten fur wertvermehrende oder fir werterhaltende Aufwendungen handelt.

Werterhaltende Aufwendungen, Betriebsstoffe und andere
Aufwendungen ohne Anlagekostencharakter

Solche Aufwendungen sind bei Nutzungsanderungen steuerlich nicht relevant,
fihren zu keiner Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch bzw.
Einlageentsteuerung).
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® Werterhaltende Aufwendungen

Als werterhaltend und somit steuerlich nicht relevant gelten
Aufwendungen, die nicht zu einer baulichen Verbesserung fuhren und
den Anlagewert auf Dauer nicht erh6hen. Solche Aufwendungen
bezwecken nur die Erhaltung des bisherigen baulichen und
nutzungsmassigen Zustandes.

Die Ausfuhrungen gemass vorangegangenem Buchstabe c
(Grossrenovationen) bleiben vorbehalten.

Beispiele von werterhaltende Aufwendungen:

Dachrenovation: Umdecken des Daches;
Fassadenrenovation: Malerarbeiten;

Ersatz des Olbrenners;

Ersatz der Bodenbelage;

Ersatz sanitarer Installationen (ohne Komfortverbesserung);
Ersatz eines bestehenden Kamins;

Belagsarbeiten: nur Reparaturen und gleichwertiger Ersatz;
Reparaturarbeiten an bestehenden Einrichtungen.

® Betriebsstoffe und andere Aufwendungen ohne
Anlagekostencharakter

Beispiele von steuerlich nicht relevante Aufwendungen:

® Betriebsstoffe wie Heizol, Gas, Wasser, Strom:;
® Hauswarttatigkeit;
® Verwaltungskosten.

Ausnahme

Eine Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung der Vorréate (Betriebsstoffe) ist
vorgesehen, wenn die diesbeztglichen Voraussetzungen erfullt sind (z. B.
Heizolvorrat bei Beginn der Steuerpflicht oder bei Option). Eine
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch erfolgt, wenn sich ein solcher Vorrat bei
Wegfall der Steuerpflicht noch in Verfligungsmacht der steuerpflichtigen
Person befindet.
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3.1.3

e) Wert des Bodens
Der Wert des Bodens ist bei Nutzungsanderungen steuerlich nicht relevant, fihrt
also zu keiner Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung). Dem
Wert des Bodens werden keine weiteren Aufwendungen zugerechnet, sofern
diese gesondert in Rechnung gestellt werden.

& Nahere Informationen zum Wert des Bodens kdnnen der
MWST-Branchen-Info Baugewerbe entnommen werden.

Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei unbeweglichen Gegenstianden

Die folgende Grafik sowie die Beispiele erlautern die Berechnungsgrundlage der
Vorsteuerkorrektur (Nutzungsanderungen; Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung) bei
unbeweglichen Gegenstanden.
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Unbewegliche Gegenstiande (Immobilien)

Berechnungsgrundlage der
Vorsteuerkorrektur bei dauernder
Entnahme (Eigenverbrauch) bzw.

Einlage (Einlageentsteuerung)

]

v

v

Zugekaufte Immobilie

Basis: Vorsteuer auf Immoaobilie

Selbst erstellte Immobilie
Basis: Vorsteuer der Bestandteile

Basis zuziiglich
eines kaufmannisch kalkulierten
Mietwerts fur die Ingebrauchnahme
der Anlageqgiter/Betriebsmittel
(annaherungsweise Ermittiung:
33 % auf den Vorsteuern des
Materials und allfélliger Drittarbeiten
[Halbfabrikate])

Vorbehalten bleibt der effektive
Nachweis der Vorsteuern, die auf
die Ingebrauchnahme der
Infrastruktur entfallen.

r

b

Nicht in Gebrauch genommen

In Gebrauch genommen

[

Eigenverbrauch Einlage-
entsteuerung
Der
Vorsteuerbetrag Die Vorsteuer

ist kann
vollumfanglich vollumfanglich
Zu korrigieren.

korrigiert werden.

v v
Eigenverbrauch Einlage-
entsteuerung

Die Vorsteuer
kann auf dem
Zeitwert
korrigiert werden.

Der Vorsteuer-
betrag ist auf
dem Zeitwert
Zu korrigieren.

Ermittlung Ermittlung
Zeitwert: Zeitwert:
Der Der
WVorsteuerbetrag WVorsteuerbetrag
wird linear um wird linear um
5% 5%
fr jedes fir jedes

abgelaufene
Jahr reduziert.

abgelaufene
Jahr reduziert.

39

v v

= Beispiel 1 + Beispiel 2
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Zugekaufte, in Gebrauch genommene Immobilie - Vorsteuerkorrektur
Eigenverbrauch

Beispiel 1

Das Handelsunternehmen A l&asst in den Jahren 2016/2017 ein Biiro- und
Wohngebéude erstellen. Das Bauwerk wird im Frihjahr 2017 fertig gestellt. Die
Bliirordumlichkeiten kénnen anfangs Mai 2017 bezogen werden. Ein Teil der
Ré&umlichkeiten verwendet das Handelsunternehmen A im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tétigkeit; die restlichen Einheiten
werden ab Mai 2017 an Dritte (mit und ohne Option) vermietet.

Der Hauptaktiondr des Handelsunternehmens A erwirbt per 1. Januar 2021 fiir eigene
Wohnzwecke im Stockwerkeigentum eine Einheit, die bis 31. Dezember 2020 mit
Option an das Unternehmen U vermietet wurde. Demnach liegt eine vollumféngliche
Nutzungsénderung per 31. Dezember 2020 vor (& Wegfall Option, Ziff. 2.2). Das
Handelsunternehmen A nimmt auf dem Zeitwert der steuerlich relevanten
(wertvermehrenden) Aufwendungen und im Umfang der geltend gemachten
Vorsteuern eine Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch vor. Bei anteilsméassigen
Baukosten exklusive 8,0 % MWST von 320'000 Franken berechnet sich die
Vorsteuerkorrektur wie folgt:

Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer

Anteilsméssige
Baukosten 2016/2017
exkl. 8,0 % MWST CHF 320'000 CHF 25'600

Abschreibungen fiir die Jahre 2017
(= Jahr der Ingebrauchnahme)

bis 2020 (= letztes,

abgelaufenes Jahr):

4 Jahre a 5 % = 20 % von CHF 25'600 CHF -5'120

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

per 31. Dezember 2020 CHF 20'480

Ziffer gultig ab 1. Januar 2014 (betreffend Giiltigkeit == Einleitende Erlauterungen
dieser MWST-Info sowie MWST-Branchen-Info

Liegenschaftsverwaltung/Vermietung und Verkauf von Immobilien).
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3.1.3.2

Zugekaufte, in Gebrauch genommene Immobilie - Vorsteuerkorrektur
Einlageentsteuerung

Beispiel 2

Im selben Gebéude (siehe Beispiel 1) zieht der Mieter Y (ohne Option) per

30. April 2020 aus. Ihm folgt ab Mitte Mai 2020 ein neuer Mieter. Das
Handelsunternehmen A optiert fiir die Versteuerung der Mieteinnahmen. Demnach
liegt eine vollumféngliche Nutzungsénderung (& Beginn Option, Ziff. 2.2) per Mitte
Mai 2020 vor. Das Handelsunternehmen A kann auf dem Zeitwert der steuerlich
relevanten (wertvermehrenden) Aufwendungen eine Vorsteuerkorrektur
Einlageentsteuerung vornehmen. Bei anteilsméssigen Baukosten inklusive 8,0 %
MWST von 250'000 Franken ergibt sich folgende Vorsteuerkorrektur:

Basis

Vorsteuerabzug Vorsteuer
Anteilsméssige Baukosten
2016/2017 inkl. 8,0 % MWST CHF 250'000( CHF 18'519
Abschreibungen fir die Jahre 2017
(= Jahr der Ingebrauchnahme) bis
2019 (= letztes, abgelaufenes Jahr):
3 Jahre a5 % =15 % von CHF 18'519 CHF -2'778
Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung
per Mitte Mai 2020 CHF 15741
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Bewegliche Gegenstande

Begriff

Als bewegliche Gegenstande gelten:

® Gegenstéande wie beispielsweise Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Apparate,
Biromaschinen, Biromobiliar, Produktionsmaschinen, Gertstmaterial,
Transportmittel, Warenvorrate;

® Fahrnisbauten wie Baracken, Gartenhauser usw., die nicht als Immobilien im
Grundbuch eingetragen sind;

® nicht auf Dauer in Gebauden eingebaute Vorrichtungen wie beispielsweise
Zeiterfassungs-, Uberwachungs- und Lautsprecheranlagen,
Handtuchautomaten, Handetrockner, Seifenspender und
Desinfektionsanlagen.

Steuerlich relevante Aufwendungen bei beweglichen Gegenstianden

Steuerlich relevant sind in der Regel die nach den allgemeinen Grundsatzen der
Buchfiihrung aktivierbaren Gegenstande. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob auch
tatsachlich eine Aktivierung erfolgt oder die Aufwendungen (ganz oder teilweise) der
Erfolgsrechnung belastet werden.

Demnach ist bei den folgenden beweglichen Gegenstanden eine Vorsteuerkorrektur
(Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung) vorgesehen:

® Waren- und Materialvorraten (== Bst. a);
® Produktions- und Betriebsmitteln (== Bst. b).

Keine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch bzw. Einlageentsteuerung) erfolgt
hingegen bei werterhaltenden Aufwendungen (Service-, Unterhalts- und
Reparaturarbeiten, Instandstellungskosten) sowie bei den von der
steuerpflichtigen Person in Gebrauch genommenen Verbrauchsmaterialien und
Werkzeugen (== Bst. c).

a) Waren- und Materialvorrate
Unter die Waren- und Materialvorréte, welche eine Nutzungséanderung erfahren
konnen, fallen die neuen
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b)

® Verkaufswaren (zugekaufte und selbst hergestellte Halb- und
Fertigfabrikate);
Werkstoffe fir die Produktion;
Verpackungsmaterialien;

® Verbrauchsmaterialien.

In der Regel bildet bei solchen Gegenstanden der Einkaufspreis der
Gegenstéande resp. ihrer Bestandteile Grundlage fir eine Vorsteuerkorrektur
(Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung), wobei bei selbst

hergestellten Gegenstanden die Ingebrauchnahme der Infrastruktur
berticksichtigt wird (& Beispiele Ziff. 3.2.3 ff.).

Produktions- und Betriebsmittel

Unter die Produktions- und Betriebsmittel, welche eine Nutzungsanderung
erfahren kénnen, fallen die durch die steuerpflichtige Person in Gebrauch
genommenen:

Produktionsmaschinen/-Apparate;
Buromaschinen/-Mobilien;

Fahrzeuge und andere Transportmittel;
GerUstmaterialien usw.

In der Regel bildet bei solchen Gegenstanden der Zeitwert der Gegenstande
resp. ihrer Bestandteile Grundlage fur eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch
/ Einlageentsteuerung), wobei bei selbst hergestellten Gegenstanden die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur bertcksichtigt wird (== Beispiele

Ziff. 3.2.3 ff.).

Zusatzlich zum Anschaffungspreis (abzuglich Abschreibungen) werden die
wertvermehrenden Aufwendungen beriicksichtigt. Als wertvermehrend werden
grundsétzlich jene Aufwendungen betrachtet, die geméass den
Bilanzierungsgrundsatzen aktivierbar sind und somit einen konkreten Mehrwert
darstellen.

Service-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Instandstellungskosten
sowie Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge

Diese Aufwendungen sind bei Nutzungsanderungen steuerlich nicht relevant,
fuhren also zu keiner Vorsteuerkorrektur (kein Eigenverbrauch bzw. keine
Einlageentsteuerung):
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® Service-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten sowie
Instandstellungskosten
Diese Aufwendungen dienen in der Regel dazu, den Wert des
Gegenstandes sowie seine Funktionsfahigkeit zu erhalten. Sie sind
grundsaétzlich nicht aktivierbar und bilden auch nicht Grundlage fiir eine
Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung). Dies gilt
selbst dann, wenn die getétigten Aufwendungen den Wert des
Gegenstandes kurzfristig erhdhen.

Beispiele

Periodischer Service am Fahrzeug;
Ersatz der Schaufel eines Baggers;
Wartung der Computerprogramme;
Instandstellung des unfallbeschadigten Lastwagens.

® Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge
Diese Aufwendungen dienen als Hilfsmittel bei der Herstellung von
Verkaufswaren oder fur den Unterhalt der Betriebseinrichtungen. Sie
gelten durch die Ingebrauchnahme unter dem Gesichtspunkt einer
allfalligen Nutzungsanderung als verbraucht.

Beispiele

Werkzeuge (Bohrer, Handschleifmaschine usw.);
Abdeckmaterialien;

Reinigungsmaterial (Putzfaden usw.);
Schleifscheiben.

® Spezialwerkzeuge (&= MWST-Info Steuerobjekt)
Diese kdnnen unter Umstanden aktivierbar sein und deshalb zu den
steuerlich relevanten Aufwendungen zahlen.

Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei beweglichen Gegenstanden

Die folgende Grafik sowie die folgenden Beispiele erlautern die
Berechnungsgrundlage der Vorsteuerkorrektur (Nutzungsanderungen;
Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung) bei beweglichen Gegenstanden.
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Bewegliche Gegenstande

Berechnungsgrundlage der
WVorsteuerkorrekiur bei dauermnder
Entnahme (Eigenverbrauch) bzw.

Einlage (Einlageentsteuerung)

¥

Zugekaufter Gegenstand

Basis: Vorsteuer des Gegenstandes

Y

Selbst hergestellter Gegenstand

Basis: Vorsteuer der Bestandteile

Basis zuziglich
eines kaufméannisch kalkulierten
Mietwerts fir die
Ingebrauchnahme der
Anlagegiter/Betriebsmittel
(anndherungsweise Ermittlung: 33 %
auf den Vorsteuern
des Materials und allfalliger
Drittarbeiten [Halbfabrikate])

Vorbehalten bleibt der effektive
Nachweis der Vorsteuern, die auf
die Ingebrauchnahme der
Infrastruktur entfallen.

r

Nicht in Gebrauch genommen

In Gebrauch genommen

Der
Worsteuerbetrag
ist vollumfanglich
Zu korrigieren.

Die Vorsteuer
kann
vollumfanglich
korrigiert werden.

Ermittiung
Zeitwert:
Der
Vorsteuerbetrag
wird linear um
20 %
fir jedes
abgelaufene
Jahr reduziert.

v v v v
Eigenverbrauch Einlage-
entsteuerung
Der Vorsteuer- Die Vorsteuer
betrag ist auf kann auf dem
: Einlage- dem Zeitwert Zeitwert
Eigenverbrauch entsteuerung ZU korrigieren. korrigiert werden.

Ermittiung
Zeitwert:
Der
Worsteuerbetrag
wird linear um
20 %
fir jedes
abgelaufene
Jahr reduziert.

v

v

v

v

= Beispiele 1 +3

=~ Beispiel 5

=~ Beispiele 2 + 4

=~ Beispiel 6
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3.2.31

Zugekaufte, nicht in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstande —
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

Beispiel

Die steuerpflichtige Einzelfirma Xaver Sauser betreibt Handel mit und Herstellung und

Vermietung von Wohnmobilen. lhr ist auch eine Reparaturwerkstatte angegliedert.

a) Sie erwirbt im Mai 2024 von einer steuerpflichtigen Person ein neues

b)

Wohnmobil fir den Wiederverkauf fur 70°‘000 Franken zuztglich 8,1 % MWST.
Die Einzelfirma Sauser nimmt den vollen Vorsteuerabzug vor. Das Wohnmobil
wird nicht fiir betriebliche Zwecke eingesetzt (z.B. keine Vermietung). Im
September 2025 entschliesst sich die Einzelfirma Sauser, das Wohnmobil
dauernd fur private Zwecke zu verwenden.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 1 MWSTG der geltend
gemachten Vorsteuer:

Vorsteuerkorrektur 8,1 % von CHF 70'000 (100 %) = CHF 5'670

Sie erwirbt im Mai 2024 von einer nicht steuerpflichtigen Person ein
Wohnmobil fur den Wiederverkauf fir 70'000 Franken. Der Abzug fiktiver
Vorsteuer gemass Artikel 28a MWSTG wird vorgenommen. Das Wohnmobil
wird nicht fir betriebliche Zwecke eingesetzt (z. B. keine Vermietung). Im
September 2025 entschliesst sich die Einzelfirma Sauser, das Wohnmobil
dauernd fur private Zwecke zu verwenden.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 1 MWSTG der geltend
gemachten Vorsteuer:

Vorsteuerkorrektur 8,1 % von CHF 70'000 (108,1 %) = CHF 5245

Gleicher Sachverhalt wie in Buchstabe a). Unmittelbar nach dem Kauf im
Jahre 2024 lasst die Einzelfirma Sauser fur den Betrag von 5'000 Franken
zuzuglich 8,1 % MWST bei einem steuerpflichtigen Dritten zuséatzliche
Einrichtungsgegenstande einbauen und nimmt den Vorsteuerabzug von 405
Franken vor. Die Entnahme fir private Zwecke erfolgt im September 2025.
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Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 1 MWSTG der geltend

gemachten Vorsteuer:

Vorsteuerkorrektur 8,1 % von CHF 75'000 (100 %) = CHF 6'075
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3.2.3.2

Zugekaufte, in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstande —
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

Beispiel 2
Die steuerpflichtige Einzelfirma Xaver Sauser betreibt Handel mit und Herstellung und
Vermietung von Wohnmobilen. lhr ist auch eine Reparaturwerkstatte angegliedert.

a) Sie erwirbt im Mai 2024 von einer steuerpflichtigen Person ein neues
Wohnmobil fir den Betrag von 70'000 Franken zuziglich 8,1 % MWST. Die
Einzelfirma Sauser nimmt den vollen Vorsteuerabzug vor und setzt das
Wohnmobil bis September 2025 fir die Vermietung ein. Danach wird das
Wohnmobil ins Privatvermégen tberfihrt.

Lésung

Es handelt sich um einen in Gebrauch genommenen Gegenstand. Es liegt eine
dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich gemass Artikel 31
Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine Vorsteuerkorrektur
gemass Artikel 31 Absatz 3 MWSTG der geltend gemachten Vorsteuer:

Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer
Bezugswert des Wohnmobils,
exkl. 8,1 % MWST CHF 70'000| CHF 5'670
Abschreibung: 20 % pro
abgelaufenes Jahr (2024) CHF -1'134
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch CHF 4'536

b) Gleicher Sachverhalt wie in Buchstabe a). Der Erwerb des Wohnmobils erfolgt
jedoch nicht von einer steuerpflichtigen Person, sondern fiir den Betrag von
70'000 Franken von einer nicht steuerpflichtigen Person. Der Abzug fiktiver
Vorsteuer gemass Artikel 28a MWSTG wird vorgenommen.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 3 MWSTG, da beim Erwerb
der Abzug fiktiver Vorsteuer geltend gemacht wurde.
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Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer
Fiktive Vorsteuer: 8,1 % von
(CHF 70’000 = 108,1 %) CHF 70'000| CHF 5245
Abschreibung: 20 % pro
abgelaufenes Jahr (2024) CHF -1'049
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch | CHF 4'196

c) Gleicher Sachverhalt wie in Buchstabe a). Unmittelbar nach dem Kauf im
Mai 2024 und vor der Ingebrauchnahme im Geschaft (Vermietung ab Juli 2024
bis September 2025) lasst die Einzelfirma Sauser flr den Betrag von
5'000 Franken zuzuglich 8,1 % MWST bei einem steuerpflichtigen Dritten
zusatzliche Einrichtungsgegenstande einbauen und nimmt den
Vorsteuerabzug von 405 Franken vor. Die Entnahme fur private Zwecke erfolgt

im September 2025.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine

Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 3 MWSTG der geltend

gemachten Vorsteuer:

Basis

Vorsteuerabzug Vorsteuer
Bezugswert sowie Einbau von
Einrichtungsgegenstanden durch
Dritten, exkl. 8,1 % MWST CHF 75'000| CHF 6'075
Abschreibung: 20 % pro
abgelaufenes Jahr (2024) CHF -1'215
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch CHF 4'860
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3.2.3.3 Selbst hergestellte, nicht in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstande —
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

Beispiel 3
Die steuerpflichtige Einzelfirma Xaver Sauser betreibt Handel mit und Herstellung und
Vermietung von Wohnmobilen. lhr ist auch eine Reparaturwerkstatte angegliedert.

a) Sie erwirbt im Mai 2024 von einer steuerpflichtigen Person ein neues
Wohnmobil fir den Betrag von 70'000 Franken zuziiglich 8,1 % MWST und
installiert mit ihren Mitarbeitern zusatzliche Einrichtungsgegenstande
zum Bezugswert von 5'000 Franken exklusive 8,1 % MWST
(= inkl. Installationsmaterialien). Unmittelbar danach wird das Wohnmobil fur
den dauernden privaten Gebrauch entnommen, ohne es vorher fir betriebliche
Zwecke (z. B. fur die Vermietung) verwendet zu haben. Den Vorsteuerabzug
hat die Einzelfirma Sauser sowohl auf dem Kaufpreis als auch auf den
verwendeten Materialien (Einrichtungsgegenstande, Installationsmaterialien)
vorgenommen.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 1 MWSTG der geltend
gemachten Vorsteuer auf dem Bezugswert dieser Gegenstande und deren
Bestandteile, wobei die Ingebrauchnahme der Infrastruktur noch zu
bertucksichtigen ist.

Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer

Bezugswert des Wohnmobils,
exkl. 8,1 % MWST CHF 70'000| CHF 5'670
Bezugswert der verwendeten
Bestandteile, exkl. 8,1 % MWST
(Einrichtungsgegenstande, inkl.
Installationsmaterialien) CHF 5’000
*33 % Zuschlag fur die
Ingebrauchnahme der Anlagegtiter

und Betriebsmittel CHF 1'650
Total | cHF 6'650| CHF 539
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch | CHF 6209

*  Vorbehalten bleibt der effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur (Anlagegiiter/Betriebsmittel) entfallen.
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b) Das fur den dauernden privaten Gebrauch entnommene Wohnmobil, welches
vor seiner Entnahme nicht fur betriebliche Zwecke verwendet wurde, hat die
Einzelfirma Sauser seinerzeit selbst hergestellt. Den Vorsteuerabzug hat sie im
Zeitpunkt des Bezuges sowohl auf den Bestandteilen als auch auf den

Drittarbeiten (Halbfabrikaten) vorgenommen:

® Bestandteile mit Anspruch auf Vorsteuerabzug exklusive 8,1 % MWST

CHF 10'000;

® Drittarbeiten mit Anspruch auf Vorsteuerabzug exklusive 8,1 % MWST

CHF 30'000.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine

Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 1 MWSTG der geltend

gemachten Vorsteuer auf dem Bezugswert dieser Gegenstande und deren
Bestandteile, wobei die Ingebrauchnahme der Infrastruktur noch zu

berucksichtigen ist.

Basis

‘ Vorsteuerabzug ‘ Vorsteuer
Bezugswert der Bestandteile, ‘ ‘
exkl. 8,1 % MWST CHF 10'000
Drittarbeiten (Halbfabrikate) | cHF 30'000 |
Zwischentotal | cHF 40'000| CHF 3'240
*33 % Zuschlag fur die
Ingebrauchnahme der Anlageguter
und Betriebsmittel ‘ CHF 13'200| CHF 1'069

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

| cHF 4'309

*  Vorbehalten bleibt der effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur (Anlagegiiter/Betriebsmittel) entfallen.
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3.2.34 Selbst hergestellte, in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstande —
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

Beispiel 4
Die steuerpflichtige Einzelfirma Xaver Sauser betreibt Handel mit und Herstellung und
Vermietung von Wohnmobilen. lhr ist auch eine Reparaturwerkstatte angegliedert.

a) Sie erwirbt im Mai 2024 von einer steuerpflichtigen Person ein neues
Wohnmobil fir 70'000 Franken zuziglich 8,1 % MWST und installiert mit ihren
Mitarbeitern zusatzliche Einrichtungsgegenstande zum Bezugswert von
5'000 Franken exklusive 8,1 % MWST (= inkl. Installationsmaterialien). In der
Zeit von Juni 2024 bis September 2025 setzt die Einzelfirma Sauser das
Wohnmobil fur die Vermietung ein. Danach wird das Wohnmobil ins
Privatvermdgen tberfuhrt. Den Vorsteuerabzug hat die Einzelfirma Sauser
sowohl auf dem Kaufpreis als auch auf den verwendeten Materialien
(Einrichtungsgegenstande, Installationsmaterialien) vorgenommen.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es erfolgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 3 MWSTG der geltend
gemachten Vorsteuer auf dem Bezugswert dieser Gegenstande und deren
Bestandteile, wobei die Ingebrauchnahme der Infrastruktur noch zu
bertcksichtigen ist.

Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer

Bezugswert des Wohnmobils,
exkl. 8,1 % MWST CHF 70'000
Bezugswert der verwendeten
Bestandteile, exkl. 8,1 % MWST
(Einrichtungsgegenstande, inkl.
Installationsmaterialien) CHF 5'000
*33 % Zuschlag fur die
Ingebrauchnahme der Anlagegiter

und Betriebsmittel CHF 1'650

Zwischentotal CHF 76'650| CHF 6'209
Abschreibung: 20 % pro

abgelaufenes Jahr (2024) CHF -1'242
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch | CHF 4'967

* Vorbehalten bleibt der effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur (Anlageguter/Betriebsmittel) entfallen.
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b) Das fur den dauernden privaten Gebrauch entnommene Wohnmobil, welches
vor dessen Entnahme fir die entgeltliche Vermietung (Steuerbereich)
verwendet wurde, hat die Einzelfirma Sauser seinerzeit selbst hergestellt. Den
Vorsteuerabzug hat sie im Zeitpunkt des Bezuges sowohl auf den
Bestandteilen als auch auf den Drittarbeiten (Halbfabrikaten) vorgenommen:

® Bestandteile mit Anspruch auf Vorsteuerabzug exklusive 8,1 % MWST
CHF 10'000;

® Drittarbeiten mit Anspruch auf Vorsteuerabzug exklusive 8,1 % MWST
CHF 30'000.

Lésung

Es liegt eine dauernde Entnahme aus dem unternehmerischen Bereich
gemass Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG vor. Es folgt eine
Vorsteuerkorrektur gemass Artikel 31 Absatz 3 MWSTG der geltend
gemachten Vorsteuer auf dem Bezugswert dieser Gegenstande und deren
Bestandteile, wobei die Ingebrauchnahme der Infrastruktur noch zu
bericksichtigen ist.

Basis

‘ Vorsteuerabzug ‘ Vorsteuer
Bezugswert der Bestandteile, ‘ ‘
exkl. 8,1 % MWST CHF 10'000
Drittarbeiten (Halbfabrikate) | CHF 30'000 |
Zwischentotal | cHF 40'000| CHF 3'240
*33 % Zuschlag fur die
Ingebrauchnahme der Anlagegtiter
und Betriebsmittel CHF 13'200( CHF 1'069
Zwischentotal CHF 53200 | CHF 4'309
Abschreibung: 20 % pro
abgelaufenes Jahr (2024) CHF - 862
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch | CHF 3'447

* Vorbehalten bleibt der effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur (Anlageguter/Betriebsmittel) entfallen.
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Zugekaufte, nicht in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstande —
Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung

Beispiel 5

Die steuerpflichtige Einzelfirma Xaver Sauser betreibt Handel mit und Herstellung und
Vermietung von Wohnmobilen. Ihr ist auch die Fahrschule «Open Road»
angegliedert. Fur die ausgenommenen Leistungen aus der Fahrschule hat die
Einzelfirma Xaver Sauser nicht optiert.

Die Einzelfirma Xaver Sauser erwirbt im Dezember 2024 fir ihre Fahrschule «Open
Road» von der steuerpflichtigen Motorhome AG ein neues Wohnmaobil von

70'000 Franken zuziglich 8,1 % MWST. Xaver Sauser belastet diese Anschaffung mit
einem Gesamtbetrag von 75'670 Franken dem Bilanzkonto «Schulfahrzeuge».
Wahrend der Wintermonate 2024/2025 steht das Wohnmobil in der Garage und wird
durch die Fahrschule «Open Road» infolge des strengen Winters nicht genutzt.
Ende Méarz 2025 entschliesst sich Xaver Sauser, die nicht rentable Fahrschule «Open
Road» aufzulésen und das bis anhin nicht benutzte Wohnmobil als
Ausstellungsobjekt und Vorfihrmodell fir Wohnmobil-/Campingmessen in seiner
Einzelfirma zu verwenden.

Lésung

Das neue Wohnmobil wird ab April 2025 dauernd im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit (Ausstellungsobjekt und
Vorfihrmodell an Wohnmobil-/Campingmessen) verwendet. Gemass Artikel 32
Absatz 1 MWSTG kann die Einzelfirma Xaver Sauser das Wohnmobil mittels einer
Vorsteuerkorrektur wie folgt entsteuern:

Vorsteuerkorrektur 8,1 % von CHF 75'670 (108,1 %) = CHF 5'670
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3.2.3.6

Zugekaufte, in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstande —
Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung

Beispiel 6

Die Firma Xaver Sauser erwirbt im Oktober 2023 fiir die Fahrschule «Open Road»
von der steuerpflichtigen Motorhome AG ein neues Wohnmobil von 70'000 Franken
zuzlglich 7,7 % MWST. Xaver Sauser belastet diese Anschaffung korrekt mit einem
Gesamtbetrag von 75'390 Franken dem Bilanzkonto «Schulfahrzeuge». Ende Mai
2025 entschliesst sich Xaver Sauser, die nicht rentable Fahrschule «Open Road»
aufzulésen und das bis anhin fiir Schulungszwecke benutzte Wohnmobil als
Ausstellungsobjekt und Vorfuhrmodell fir Wohnmobil-/Campingmessen in seiner
Einzelfirma zu verwenden.

Lésung

Das in Gebrauch genommene Wohnmobil wird ab 1. Juni 2025 dauernd im Rahmen
der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit verwendet.
Gemass Artikel 32 Absditze 1 und 2 MWSTG kann die Einzelfirma Xaver Sauser
die Vorsteuer auf dem Wohnmobil anteilsméssig, d. h. auf dem Zeitwert per

1. Juni 2025, wie folgt geltend machen:

Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer

Bezugswert des Wohnmobils
inklusive 7,7 % MWST CHF 75'390| CHF 5'390
Abschreibungen fir die Jahre 2023
(= Jahr der Ingebrauchnahme) bis
2024 (= letztes, abgelaufenes Jahr):
2 Jahre a 20 %

=40 % von CHF 5'390 CHF - 2'156
Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung per 1. Juni
2025 CHF 3234
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Dienstleistungen

Begriff
(Art. 3 Bst. e MWSTQG)

Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Lieferung ist. Eine Dienstleistung liegt
namentlich auch vor, wenn:

® Immaterielle Werte und Rechte Uberlassen werden;
® eine Handlung unterlassen oder eine Handlung beziehungsweise ein Zustand
geduldet wird.

Steuerlich relevante Aufwendungen bei Dienstleistungen

Steuerlich relevant sind in der Regel die nach den allgemeinen Grundsatzen der
Buchfuhrung aktivierbaren Dienstleistungen.

Beispiele
Dienstleistungen mit mehrjahriger Nutzungsdauer:

® [ jzenz- oder Patentrechte, die noch nutzbar sind;
* cin bei der Ubernahme eines Unternehmens bezahlter Goodwill.

Keine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung) erfolgt
hingegen bei Dienstleistungen, die bereits beim Bezug als verbraucht gelten oder
nicht mehr nutzbar sind.

Beispiele
Dienstleistungen, die beim Bezug in der Regel als verbraucht gelten:

® Beratungsleistungen (Anwalt, Steuerberater usw.);
® Buchfiihrungsleistungen;
* Management-Dienstleistungen.

Beispiele
Dienstleistungen, die nicht mehr nutzbar sind:

® Ausstrahlungsrechte (z.B. Radio, TV) fiir Veranstaltungen, die nicht stattfinden
werden;
® Lizenzrechte fiir den Vertrieb eines Produktes, das nicht mehr hergestellt wird.
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Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei Dienstleistungen

Als Berechnungsgrundlage fur eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch /
Einlageentsteuerung) von steuerlich relevanten Aufwendungen gilt der Wert des noch
nicht genutzten Teils. Dies setzt voraus, dass die Dienstleistung noch vorhanden und
nutzbar ist. Der Wert des noch nicht genutzten Teils wird wie folgt ermittelt.

Dienstleistungen werden grundsétzlich innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben. Die
Abschreibung erfolgt linear mit 20 % pro Jahr. Das erste sowie jedes weitere
abgelaufene Jahr der Nutzung fuhrt zu einer jahrlichen Abschreibung von 20 %.

Beispiel 1

Eigenverbrauch

Die steuerpflichtige Sauser AG hat im Oktober 2022 von der ebenfalls
steuerpflichtigen Research GmbH fiir 64'620 Franken (inkl. 7,7 % MWST) eine Lizenz
fur die Beschichtung von Nickelblechen erworben.

Der Kaufpreis wurde mit 60'000 Franken (exkl. 7,7 % MWST) in der Bilanz aktiviert.
Seit dem Erwerb wurde diese Lizenz verwendet und auf 1 Franken abgeschrieben.

Die Sauser AG lasst sich auf Ende des 1. Quartals 2025 infolge Nichterreichens der
Umsatzgrenze aus dem MWST-Register I6schen.

Grundsitzliches

Bestand beim Erwerb der Lizenz ein Anspruch auf Vorsteuerabzug und wurde dieser
gemacht, tritt mit der Beendigung der Steuerpflicht eine vollumféangliche
Nutzungsanderung ein.

Lésung, Variante 1; werthaltige Dienstleistung

Davon ausgehend, dass die Lizenz noch werthaltig ist, liegt gestutzt auf Artikel 31
Absatz 2 Buchstabe d MWSTG Eigenverbrauch vor. Die Vorsteuerkorrektur hat
nach Artikel 31 Absatz 3 MWSTG zu erfolgen.
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Basis
Vorsteuerabzug Vorsteuer

Erwerbspreis im Jahr 2022
exklusive 7,7 % MWST CHF 60'000| CHF 4'620
Abschreibungen fiur die Jahre 2022
(= Jahr der Ingebrauchnahme) bis
2024 (= letztes, abgelaufenes Jahr):
3 Jahre a4 20 %

=60 % von CHF 4'620 CHF -2'772

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch per 31. Marz 2025 | CHF 1'848

Lésung, Variante 2; nicht werthaltige Dienstleistung
Davon ausgehend, dass die Lizenz nicht mehr werthaltig ist (worauf die
vorgenommene Abschreibung hindeutet), ergeben sich keine Steuerfolgen.

Beispiel 2

Einlageentsteuerung

Das nicht steuerpflichtige Treuhandblro Plus-Minus profitiert per 1. Juli 2024 vom
Angebot eines Softwareunternehmens, zu einem einmaligen Einfihrungspreis von
32'430 Franken (inkl. 8,1 % MWST) wahrend der nachsten 5 Jahre tber Internet die
neuesten Programme im Bereich Buchfiihrung und Steuern abrufen zu kénnen.
Nachdem das Treuhandburo diese Dienstleistung bereits wahrend 6 Monaten
beansprucht hat, wird es infolge Uberschreitens der massgeblichen Umsatzgrenze
auf den 1. Januar 2025 steuerpflichtig.

Es hat daher die Mdglichkeit, eine Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung im Sinne
von Artikel 32 Absdtze 1 und 2 MWSTG vorzunehmen. Der Wert des noch nicht
genutzten Teils (Zeitwert) der Dienstleistung belduft sich im konkreten Fall auf 80 %
bzw. 25'944 Franken (inkl. 8,1 % MWST) des Einfuhrungspreises. Das Treuhandbtiro
kann somit in seiner MWST-Abrechnung eine Vorsteuerkorrektur
Einlageentsteuerung im Umfang von 1'944 Franken (8,1 % von CHF 25'944

= 108,1 %) der ihm damals in Rechnung gestellten und bezahlten MWST geltend
machen.
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Vorubergehende Verwendung von Gegenstanden

Begriff der voriibergehenden Verwendung sowie Abgrenzung zur partiellen
Nutzungsanderung, gemischten Verwendung

Wie unter Ziffer 2 erwahnt, liegt eine voriibergehende Verwendung grundsétzlich
vor, wenn eine steuerpflichtige Person Gegenstéande ausschliesslich, d.h. zu 100 %,
entweder im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen
Tatigkeit oder ausschliesslich fur eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigende Tatigkeit beziehungsweise ausserhalb der unternehmerischen
Tatigkeit voribergehend

® wahrend max. 6 Monaten bei beweglichen Gegenstanden; beziehungsweise
® max. 12 Monaten bei unbeweglichen Gegenstanden verwendet.

@ Betragt die voriibergehende Verwendung langer als 6 Monate bei
beweglichen Gegenstanden beziehungsweise 12 Monate bei
unbeweglichen Gegenstanden, ist grundséatzlich von einer dauernden
Entnahme beziehungsweise Einlage auszugehen.

Beispiel

voriibergehende Verwendung von Gegenstédnden

Ein EDV-Handels- und Beratungsunternehmen, das auch von der Steuer
ausgenommene Softwareschulung anbietet, hat fiir diese Schulung insgesamt
10 EDV-Geréte endgliltig ausgeschieden und die Vorsteuer (Eigenverbrauch)
korrigiert. Angesichts der grossen Nachfrage entnimmt das Unternehmen dem
Verkaufslager fiir die Dauer des zweimonatigen Einfiihrungskurses fiir ein neues
Programm 5 zusétzliche EDV-Geréte (= voriibergehende Verwendung).

Die Abgrenzung zur gemischten Verwendung kann wie folgt beschrieben werden:
Im Gegensatz zur voribergehenden Verwendung werden bei der gemischten
Verwendung die Gegenstande gleichzeitig oder in kurzen Abstanden sowohl im
Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit als
auch fir eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit
beziehungsweise ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit eingesetzt.

Beispiel 1

Ein EDV-Handels- und Beratungsunternehmen, das auch von der Steuer
ausgenommene Softwareschulung anbietet, riistet einen Schulungsraum mit einem
Beamer aus. Dieser Beamer wird zu 70 % fiir die interne Ausbildung der Berater und
zu 30 % fur die Softwareschulung eingesetzt.
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Lésung

Hier handelt es sich um eine gemischte Verwendung nach Artikel 30 MWSTG. Da
der Beamer zu einem (berwiegenden Teil (> 50 %) im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tétigkeit verwendet wird, kann
die Vorsteuer ungekiirzt abgezogen und muss erst am Ende der Steuerperiode
korrigiert werden (Eigenverbrauch).

Beispiel 2

Ein EDV-Handels- und Beratungsunternehmen, das auch von der Steuer
ausgenommene Softwareschulung anbietet, riistet einen Schulungsraum mit einem
Beamer aus. Dieser Beamer wird zu 30 % fiir die interne Ausbildung der Berater und
zu 70 % fur die Softwareschulung eingesetzt.

Lésung

Hier handelt es sich um eine gemischte Verwendung nach Artikel 30 MWSTG. Da
der Beamer nicht zu einem (iberwiegenden Teil (= oder < 50 %) im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tétigkeit verwendet wird, hat sie
den Vorsteuerabzug nach dem Verhéltnis der Verwendung unmittelbar beim Bezug
Zu korrigieren.

E Weitere Informationen zur gemischten Verwendung finden sich in der
MWST-Info Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen.

Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei voriibergehender Verwendung
von Gegenstidnden

Gemeinsame Bestimmungen (bewegliche und unbewegliche Gegenstande)

Berechnungsgrundlage der Vorsteuerkorrektur bei der vortibergehenden Verwendung
von beweglichen und unbeweglichen Gegenstanden — im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmerischen Tatigkeit beziehungsweise fur
eine unternehmerische, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit oder
ausserhalb der unternehmerischen Tatigkeit — ist die Steuer auf dem Mietwert, der
einer unabhangigen Drittperson in Rechnung gestellt wirde (Art. 31 Abs. 4 sowie
Art. 32 Abs. 3 MWSTQG).

Massgebend fur die Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch oder Einlageentsteuerung)
ist der bei Eintritt der Nutzungsanderung aktuelle Steuersatz. Dies im Gegensatz zur
dauernden Verwendung, bei der immer der historische Steuersatz zur Anwendung
kommt (== Ziff. 3.1.3 und 3.2.3).
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Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei voriibergehender Verwendung
von beweglichen Gegenstanden

Sind keine Vergleichswerte vorhanden, dient als Basis fir die Ermittlung des
Mietpreises:

Bei zugekauften Gegenstanden: der Bezugswert;

bei selbst hergestellten Gegenstanden: der Bezugswert der Bestandteile
zuzuglich eines kaufmannisch kalkulierten Mietpreises fur die bei der
Herstellung eingesetzten Anlageguter und Betriebsmittel, d.h. fur die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur.

Im Sinne einer Vereinfachung kann der Mietpreis fir die Ingebrauchnahme der
Infrastruktur in der Weise berechnet werden, dass bei der Neuerstellung von
Gegenstanden auf dem Bezugswert des Materials (Bestandteile) und allfalliger
Drittarbeiten (fir Halbfabrikate) ein Zuschlag von 33 % gemacht wird.

Zusatzlich ist in beiden vorgenannten Féllen ein angemessener (brancheniblicher)
Gewinnzuschlag vorzunehmen, der den jeweiligen Gegebenheiten entspricht.

Der Mietpreis umfasst sowohl die festen Kosten als auch die laufenden
Betriebskosten, fir die Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht. Vorsteuerunbelastete
Kosten, die wahrend der voribergehenden Verwendung anfallen, missen nicht
bertcksichtigt werden. Dazu zahlen beispielsweise die Versicherungspramien,
Motorfahrzeugsteuern und die Mietkosten eines Gebaudes, sofern der Vermieter flr
deren Versteuerung nicht optiert hat.

Beispiel

Der Inhaber eines steuerpflichtigen Handels- und Fabrikationsbetriebes (Einzelfirma)
entnimmt flir den privaten Gebrauch voribergehend fiir 4 Monate die nachstehend
aufgefiihrten Gegenstédnde A (zugekaufte Biromaschine) und B (selbst hergestellte
Buiromaschine) aus seinem Unternehmen. Flir diese Gegensténde wurde die
Vorsteuer geltend gemacht. Zur Berechnung des Mietpreises, wie er einer
unabhéngigen Dirittperson flir 4 Monate in Rechnung gestellt wiirde, sind keine
Vergleichswerte bekannt. Der Mietpreis kann annéherungsweise wie folgt ermittelt
werden:
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Zugekaufter, beweglicher Gegenstand (Gegenstand A)

Die wirtschaftliche Lebensdauer des Gegenstandes A betragt 5 Jahre

wird wie folgt ermittelt:

. Der Mietpreis

Bezugswert des Gegenstandes (inkl. Drittarbeiten) CHF 20'000
exklusive MWST
+ |direkt zuordenbare laufende Aufwendungen CHF 1'000
verschiedener Art (ohne vorsteuerunbelastete Kosten)
exkl. MWST
Gesamtkosten fiir 5 Jahre CHF 21'000
Jahreskosten bei einer Lebensdauer von 5 Jahren CHF 4'200
+ [nicht direkt zuordenbare Aufwendungen und Gewinn; im CHF 420
vorliegenden Fall z. B. 10 %, somit
Jahresmietpreis exkl. MWST CHF 4'620
Mietpreis fiir 4 Monate CHF] 1°540

Fur die voribergehende Verwendung des Gegenstandes A wird die Vorsteuer wie

folgt korrigiert:

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch: 8,1 % von CHF 1°540 (100 %) = CHF 125

Selbst hergestellter, beweglicher Gegenstand (Gegenstand B)

Die wirtschaftliche Lebensdauer des Gegenstandes B betragt 5 Jahre. Der Mietpreis

wird wie folgt ermittelt:

Bezugswert der Bestandteile (Werkstoffe, Halbfabrikate / CHF 4'000
Drittarbeiten); exklusive MWST

+ |* 33 % fur die bei der Herstellung eingesetzten CHF 1'320

Anlagegiter und Betriebsmittel

Gesamtkosten CHF] 5'320
Jahreskosten bei einer Lebensdauer von 5 Jahren CHF 1'064
+ |Gewinnzusch|ag, im vorliegenden Fall z. B. 10 %, somit CHF 106
Jahresmietpreis exklusive MWST CHF 1'170
Mietpreis fiir 4 Monate CHF] 390

*  Vorbehalten bleibt der effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die

Ingebrauchnahme der Infrastruktur entfallen.
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Fur die voribergehende Verwendung der Bestandteile von Gegenstand B wird die
Vorsteuer wie folgt korrigiert:

Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch: 8,1 % von CHF 390 (100 %) = CHF 32

Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei voriibergehender Verwendung
von unbeweglichen Gegenstanden

Beispiel

Ein Lagerraum des Betriebsgebaudes einer steuerpflichtigen Maschinenfabrik wird
wéhrend 6 Monaten an eine nicht steuerpflichtige eng verbundene Person zu einem
symbolischen Preis vermietet.

Es handelt sich somit um eine vortibergehende Verwendung. Berechnungsgrundlage
der Vorsteuerkorrektur ist die Steuer auf einem Mietpreis, der einer unabhangigen

Drittperson in Rechnung gestellt wirde.

Alternativ kann fur die Vermietung optiert werden. Diesfalls ist die geschuldete MWST
auf dem Dirittpreis zu berechnen.
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Vorsteuerkorrekturen im Zusammenhang mit der Gruppenbesteuerung

Nutzungsanderungen werden

aus Sicht des einzelnen Gruppenmitglieds beurteilt;

bei der Ubertragung von Gegenstanden oder Dienstleistungen von einer
Gruppengesellschaft auf eine andere Gruppengesellschaft bei Anderung des
Verwendungszwecks steuerlich bei der leistenden Gesellschaft
beriicksichtigt (spatere Nutzungsanderungen hingegen bei der
tbernehmenden Gesellschaft).

Entscheidet sich eine MWST-Gruppe fur die Anwendung der anndherungsweisen
Ermittlung bei partiellen Nutzungsanderungen (&= Ziff. 2.3.2.2), ist diese
grundsatzlich von sdmtlichen Gruppenmitgliedern anzuwenden.

Ein neu zur MWST-Gruppe stossendes Mitglied hélt sich an die von der Gruppe
(seinerzeit) gewahlte Abrechnungsweise. Hat also das neue Mitglied beispielsweise
die effektive Ermittlung und die Gruppe die annaherungsweise

Ermittlung angewendet, erstellt die neue Gruppengesellschaft ihre

Abrechnungen ebenfalls nach der annédherungsweisen Ermittlung der partiellen
Nutzungsanderung (&= Ziff. 2.3.2.2).

Beispiel 1

Nutzungsanderung mit Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

Die Gruppengesellschaft B liefert der Gruppengesellschaft A am 1. Juli 2018 aus
ihrem Bliromateriallager neue Materialien flir den Betrag von 20'000 Franken (ohne
MWST, da Gruppeninnenumsatz), die sie im Jahre 2017 fiir denselben Betrag
eingekauft hat (Steuersatz 8,0 %).

Vorsteuerabzugsquoten:

® Gruppengesellschatft B: 100 %
® Gruppengesellschaft A: 60 %

Die Gruppengesellschaft B nimmt folgende Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
vor:

Massgeblicher Wert fiir die entsprechende

Vorsteuerkorrektur:

40 % (A hat Abzugsquote von 60 %) von CHF 20'000 = CHF 8'000
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch

8,0 % MWST von CHF 8'000 (100 %) = CHF 640
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Beispiel 2

Nutzungsanderung mit Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung

Die Gruppengesellschaft A verkauft der Gruppengesellschaft B am 1. Juli 2018 fiir
den Betrag von 50'000 Franken (ohne MWST, da Gruppeninnenumsatz) einen
Lieferwagen, den sie bisher fiir ihre Geschéftstétigkeit verwendet hat.

Anschaffungsjahr des Lieferwagens: 2016
Bezugspreis: CHF 75'600 (inkl. 8,0 % MWST)

Vorsteuerabzugsquoten:

® Gruppengesellschaft A: 60 %
® Gruppengesellschaft B: 100 %

Die Gruppengesellschaft A kann folgende Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung
vornehmen:

Anschaffungspreis des Lieferwagens (exkl. MWST) CHF 70000
- 20 % Abschreibung fiir das 2016 CHF 14'000

- 20 % Abschreibung fiir das 2017 CHF 14'000 CHF - 28'000
Zeitwert am 1. Juli 2018 CHF 42'000
Massgeblicher Wert fiir die Vorsteuerkorrektur

Einlageentsteuerung:

40 % (A hat Abzugsquote von 60 %) von CHF 42°000 = CHF 16’800
Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung

8,0 % MWST von CHF 16'800 (100 %) = CHF 1'344
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6 Vorsteuerkorrekturen im Zusammenhang mit dem Meldeverfahren

Findet das Meldeverfahren obligatorisch oder freiwillig Anwendung (Art. 38 MWSTG
und Art. 101 - 105 MWSTYV), ist ebenfalls zu prifen, ob eine Nutzungsédnderung
vorliegt.

Fur die Ubernehmende steuerpflichtige Person ist dabei wichtig zu wissen:

® Ob der frilhere Eigentimer (Ubertragender) Anspruch auf vollen oder
teilweisen Vorsteuerabzug hatte;

® inwieweit bei diesem die steuerlich relevanten Nutzungsénderungen bereits
bertcksichtigt wurden.

Hat die steuerpflichtige Person uber die beiden Punkte nicht die relevanten
Unterlagen (Konten der Buchhaltung, Vorsteuerbelege, Aufzeichnungen zum
Kirzungsschliissel, Mehrwertsteuerabrechnungen usw.), wird die Ubernahme eines
Vermoégens im Meldeverfahren einem Bezug mit Anspruch auf den vollen
Vorsteuerabzug gleichgestellt (Art. 105 MWSTV). Wird das Glbernommene Gesamt-
oder Teilvermdgen ganz oder teilweise fur eine unternehmerische, nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigende Tatigkeit beziehungsweise ausserhalb der
unternehmerischen Téatigkeit verwendet, liegt eine Nutzungsanderung vor. Die
Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch fallt auf dem vollen Wert jenes Teils der
Verwendung an, fur den kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht.

Kann die steuerpflichtige Person die beiden obigen Punkte jedoch eindeutig
dokumentieren, kdnnen die Nutzungsverhaltnisse des friheren Eigentiimers
mitbertcksichtigt werden (Art. 105 MWSTV). Wird das ibernommene Gesamt- oder
Teilvermégen im gleichen Umfang im Rahmen der zum Vorsteuerabzug
berechtigenden unternehmerischern Tatigkeit und fir eine unternehmerische, nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigende Téatigkeit beziehungsweise ausserhalb der
unternehmerischen Tatigkeit verwendet wie durch den friheren Eigentiimer, liegt
keine Nutzungsanderung vor. Folglich ist keine Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
vorzunehmen.

" Weitere Informationen zu diesem Thema koénnen der MWST-Info
Meldeverfahren entnommen werden.
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Teil C

Anhang

Auszug aus dem MWSTG und der MWSTV

Auszug aus dem MWSTG

Artikel 31 Eigenverbrauch

Artikel 32 Einlageentsteuerung

Absatz 1

Fallen die Voraussetzungen des
Vorsteuerabzugs nachtraglich weg
(Eigenverbrauch), so ist der
Vorsteuerabzug in demjenigen Zeitpunkt
zu korrigieren, in welchem die
Voraussetzungen hierfur weggefallen
sind. Die friher in Abzug gebrachte
Vorsteuer, einschliesslich ihrer als
Einlageentsteuerung korrigierten
Anteile, muss zurtickerstattet werden.

Absatz 1

Treten die Voraussetzungen des
Vorsteuerabzugs nachtraglich ein
(Einlageentsteuerung), so kann der
Vorsteuerabzug in der
Abrechnungsperiode vorgenommen
werden, in der die Voraussetzungen
hierfir eingetreten sind. Die friiher nicht
in Abzug gebrachte Vorsteuer,
einschliesslich ihrer als Eigenverbrauch
korrigierten Anteile, kann abgezogen
werden.
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Auszug aus dem MWSTG

Artikel 31 Eigenverbrauch

Artikel 32 Einlageentsteuerung

Absatz 2

Eigenverbrauch liegt namentlich vor,
wenn die steuerpflichtige Person aus
ihrem Unternehmen Gegenstande oder
Dienstleistungen dauernd oder
vorubergehend entnimmt, sofern sie
beim Bezug oder der Einlage des
Ganzen oder seiner Bestandteile einen
Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder
die Gegenstande oder Dienstleistungen
im Rahmen des Meldeverfahrens nach
Artikel 38 bezogen hat, und die:
Buchstabe a

sie ausserhalb ihrer unternehmerischen
Tatigkeit, insbesondere fur private
Zwecke, verwendet;

Buchstabe b

sie fur eine unternehmerische Tatigkeit
verwendet, die nach Artikel 29 Absatz 1
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt;
Buchstabe c

sie unentgeltlich abgibt, ohne dass ein
unternehmerischer Grund besteht; bei
Geschenken bis 500 Franken pro
Person und Jahr sowie bei
Werbegeschenken und Warenmustern
zur Erzielung steuerbarer oder von der
Steuer befreiter Umsatze wird der
unternehmerische Grund ohne weiteres
vermutet;

Buchstabe d

sich bei Wegfall der Steuerpflicht noch
in ihrer Verfligungsmacht befinden.
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Auszug aus dem MWSTG

Artikel 31 Eigenverbrauch

Artikel 32 Einlageentsteuerung

Absatz 3

Wurde der Gegenstand oder die
Dienstleistung in der Zeit zwischen dem
Empfang der Leistung und dem Wegfall
der Voraussetzungen fur den
Vorsteuerabzug in Gebrauch
genommen, so ist der Vorsteuerabzug
im Umfang des Zeitwerts des
Gegenstandes oder der Dienstleistung
zu korrigieren. Zur Ermittlung des
Zeitwertes wird der Vorsteuerbetrag
linear fur jedes abgelaufene Jahr bei
beweglichen Gegenstanden und bei
Dienstleistungen um einen Funftel, bei
unbeweglichen Gegenstdnden um einen
Zwanzigstel reduziert. Die buchmassige
Behandlung ist nicht von Bedeutung.
Der Bundesrat kann in begrindeten
Fallen Abweichungen von den
Abschreibungsvorschriften festlegen.

Absatz 2

Wurde der Gegenstand oder die
Dienstleistung in der Zeit zwischen dem
Empfang der Leistung oder der Einfuhr
und dem Eintritt der Voraussetzungen
fur den Vorsteuerabzug in Gebrauch
genommen, so beschrénkt sich die
abziehbare Vorsteuer auf den Zeitwert
des Gegenstandes oder der
Dienstleistung. Zur Ermittlung des
Zeitwertes wird der Vorsteuerbetrag
linear fur jedes abgelaufene Jahr bei
beweglichen Gegenstanden und bei
Dienstleistungen um einen Funftel, bei
unbeweglichen Gegenstdnden um einen
Zwanzigstel reduziert. Die buchméssige
Behandlung ist nicht von Bedeutung.
Der Bundesrat kann in begriindeten
Fallen Abweichungen von den
Abschreibungsvorschriften festlegen.

Absatz 4

Wird ein Gegenstand nur
vorubergehend ausserhalb der
unternehmerischen Tatigkeit oder fir
eine nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigende unternehmerische
Tatigkeit verwendet, so ist der
Vorsteuerabzug im Umfang der Steuer,
die auf einer einer unabhangigen
Drittperson dafir in Rechnung gestellten
Miete anfallen wiirde, zu korrigieren.

Absatz 3

Wird ein Gegenstand nur
vorubergehend fur eine zum
Vorsteuerabzug berechtigende
unternehmerische Tétigkeit verwendet,
so kann der Vorsteuerabzug im Umfang
der Steuer, die auf einer einer
unabhangigen Drittperson dafir in
Rechnung gestellten Miete anfallen
wurde, geltend gemacht werden.
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Auszug aus der MWSTV

Artikel 69-71 Eigenverbrauch

Artikel 72-74 Einlageentsteuerung

Artikel 69 Grundsatze

Artikel 72 Grundsatze

Absatz 1

Der Vorsteuerabzug ist auf nicht in
Gebrauch genommenen Gegenstanden
und Dienstleistungen vollumfanglich zu
korrigieren.

Absatz 1

Der Vorsteuerabzug kann auf nicht in
Gebrauch genommenen Gegenstanden
und Dienstleistungen vollumfanglich
korrigiert werden.

Absatz 2

Der Vorsteuerabzug ist auf in Gebrauch
genommenen Gegenstanden und
Dienstleistungen zu korrigieren, die im
Zeitpunkt des Wegfalls der
Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
noch vorhanden sind und einen Zeitwert
haben. Bei Dienstleistungen in den
Bereichen Beratung, Buchfiihrung,
Personalbeschaffung, Management und
Werbung wird vermutet, dass sie bereits
im Zeitpunkt ihres Bezugs verbraucht
und nicht mehr vorhanden sind.

Absatz 2

Der Vorsteuerabzug kann auf in
Gebrauch genommenen Gegenstanden
und Dienstleistungen korrigiert werden,
die im Zeitpunkt des Eintritts der
Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
noch vorhanden sind und einen Zeitwert
haben. Bei Dienstleistungen in den
Bereichen Beratung, Buchfiihrung,
Personalbeschaffung, Management und
Werbung wird vermutet, dass sie bereits
im Zeitpunkt ihres Bezugs verbraucht
und nicht mehr vorhanden sind.

Absatz 3

Bei selbst hergestellten Gegenstanden
ist fur die Ingebrauchnahme der
Infrastruktur ein Pauschalzuschlag von
33 Prozent auf den Vorsteuern auf
Material und allfélligen Drittarbeiten bei
Halbfabrikaten vorzunehmen.
Vorbehalten bleibt der effektive
Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur
entfallen.

Absatz 3

Bei selbst hergestellten Gegenstanden
kann fur die Ingebrauchnahme der
Infrastruktur ein Pauschalzuschlag von
33 Prozent auf den Vorsteuern auf
Material und allfélligen Drittarbeiten bei
Halbfabrikaten vorgenommen werden.
Vorbehalten bleibt der effektive
Nachweis der Vorsteuern, die auf die
Ingebrauchnahme der Infrastruktur
entfallen.

Absatz 4

Fallen die Voraussetzungen des
Vorsteuerabzugs nur teilweise weg, so
ist die Korrektur im Ausmass der nicht
mehr zum Vorsteuerabzug
berechtigenden Nutzung vorzunehmen.

Absatz 4

Treten die Voraussetzungen des
Vorsteuerabzugs nur teilweise ein, so
kann die Korrektur nur im Ausmass der
nun zum Vorsteuerabzug
berechtigenden Nutzung vorgenommen
werden.
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Auszug aus der MWSTV

Artikel 69-71 Eigenverbrauch

Artikel 72-74 Einlageentsteuerung

Artikel 70 Ermittlung des Zeitwerts

Artikel 73 Ermittlung des Zeitwerts

Absatz 1

Zu berechnen ist der Zeitwert auf der
Grundlage des Anschaffungspreises, bei
Immobilien ohne Wert des Bodens,
sowie der wertvermehrenden
Aufwendungen. Nicht zu
berticksichtigen sind die
werterhaltenden Aufwendungen.
Werterhaltende Aufwendungen sind
solche, die lediglich dazu dienen, den
Wert eines Gegenstands sowie seine
Funktionsfahigkeit zu erhalten,
namentlich Service-, Unterhalts-,
Betriebs-, Reparatur- und
Instandstellungskosten.

Absatz 1

Zu berechnen ist der Zeitwert auf der
Grundlage des Anschaffungspreises, bei
Immobilien ohne Wert des Bodens,
sowie der wertvermehrenden
Aufwendungen. Nicht zu
berticksichtigen sind die
werterhaltenden Aufwendungen.
Werterhaltende Aufwendungen sind
solche, die lediglich dazu dienen, den
Wert eines Gegenstands sowie seine
Funktionsfahigkeit zu erhalten,
namentlich Service-, Unterhalts-,
Betriebs-, Reparatur- und
Instandstellungskosten.

Absatz 2

Bei der Ermittlung des Zeitwerts von in
Gebrauch genommenen Gegenstanden
und Dienstleistungen ist in der ersten
Steuerperiode der Ingebrauchnahme
der Wertverlust fur die ganze
Steuerperiode zu berticksichtigen. In der
letzten noch nicht abgelaufenen
Steuerperiode ist hingegen keine
Abschreibung vorzunehmen, ausser die
Nutzungsanderung tritt am letzten Tag
der Steuerperiode ein.

Absatz 2

Bei der Ermittlung des Zeitwerts von in
Gebrauch genommenen Gegenstanden
und Dienstleistungen ist in der ersten
Steuerperiode der Ingebrauchnahme
der Wertverlust fir die ganze
Steuerperiode zu berticksichtigen. In der
letzten noch nicht abgelaufenen
Steuerperiode ist hingegen keine
Abschreibung vorzunehmen, ausser die
Nutzungsanderung tritt am letzten Tag
der Steuerperiode ein.

Artikel 71 Grossrenovationen von
Liegenschaften

Artikel 74 Grossrenovationen von
Liegenschaften

Ubersteigen die Renovationskosten
einer Bauphase insgesamt 5 Prozent
des Geb&audeversicherungswerts vor der
Renovation, so muss der
Vorsteuerabzug um die gesamten
Kosten korrigiert werden, unabhangig
davon, ob es sich um Kosten fur
wertvermehrende oder fir
werterhaltende Aufwendungen handelt.

Ubersteigen die Renovationskosten
einer Bauphase insgesamt 5 Prozent
des Gebéaudeversicherungswerts vor der
Renovation, so kann der
Vorsteuerabzug um die gesamten
Kosten korrigiert werden, unabhangig
davon, ob es sich um Kosten fur
wertvermehrende oder fir
werterhaltende Aufwendungen handelt.
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Zustandigkeiten
Die Eidgenossische Steuerverwaltung (ESTV) ist zustandig fur

® die Erhebung der Mehrwertsteuer (MWST) auf im Inland erbrachten
Leistungen;

® die Erhebung der MWST auf dem Bezug von Leistungen, die von
Unternehmen mit Sitz im Ausland erbracht werden.

Das Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ist zustandig fur
® die Erhebung der Steuer auf der Einfuhr von Gegenstanden.
Auskunfte von anderen Stellen sind nicht rechtsverbindlich.

Sie erreichen die Hauptabteilung MWST wie folgt:

schriftlich: Eidgendssische Steuerverwaltung
Hauptabteilung Mehrwertsteuer
Schwarztorstrasse 50
3003 Bern

per Kontaktformular MWST

Publikationen der ESTV zur MWST sind erhaltlich:

® |n elektronischer Form Uber Internet:
www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public

® In Papierform beim:
Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Vertrieb Publikationen
Drucksachen Mehrwertsteuer
3003 Bern
www.bundespublikationen.admin.ch

605.525.10d
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Rechtlicher Hinweis

Hinweis: Als rechtliche Grundlage gelten das Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) und
die ausfuhrende Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV). Die vorliegenden
Informationen verstehen sich als Erlauterungen der ESTV zum MWSTG und der
MWSTV. Die Verwaltungspraxis erfahrt fortlaufende Anderungen. Aus diesem Grund
gibt die ESTV keine Gewahrleistung auf uneingeschrankte Vollstandigkeit der
publizierten Texte. Es gilt das Selbstveranlagungsprinzip. Erganzende Informationen:
Rechtliches.

1) Hinweis betreffend Giiltigkeit
In Bezug auf die Gultigkeit dieser Ziffer (oder der Ziffern) beachten Sie bitte die
einleitenden Erldauterungen zur vorliegenden MWST-Info am Anfang dieser

Publikation, sowie die MWST-Info 20 Zeitliche Wirkung von Praxisfestlegungen.

PDF erstellt am 20.03.26 um 08:38


https://www.admin.ch/gov/de/start/rechtliches.html
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1022896&componentId=1033102
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1023907

	Inhaltsverzeichnis
	Vorbemerkungen
	Einleitende Erläuterungen zur vorliegenden MWST-Info
	Teil A MWST-Info im Überblick
	Teil B Nutzungsänderungen
	1 Vorsteuerkorrekturen (Eigenverbrauch und Einlageentsteuerung)
	1.1 Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
	1.2 Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung
	1.3 Rechtliche Grundlagen im Überblick
	1.4 Deklaration in der MWST-Abrechnung
	1.5 Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

	2 Nutzungsänderungen
	2.1 Was versteht man unter Nutzungsänderungen?
	2.2 Vollumfängliche Nutzungsänderungen
	2.2.1 Tatbestände von vollumfänglichen Nutzungsänderungen
	2.2.2 Vorsteuerkorrektur bei vollumfänglichen Nutzungsänderungen

	2.3 Partielle (teilweise) Nutzungsänderungen
	2.3.1 Tatbestände von partiellen Nutzungsänderungen
	2.3.2 Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei partiellen (teilweisen) Nutzungsänderungen
	2.3.2.1 Effektive Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei partiellen (teilweisen) Nutzungsänderungen
	2.3.2.2 Annäherungsweise Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei partiellen (teilweisen) Nutzungsänderungen
	2.3.2.3 Vergleich effektive und annäherungsweise Ermittlung bei partiellen Nutzungsänderungen – Anwendung
	2.3.2.3.1 Beispiel Sachverhalt
	2.3.2.3.2 Übersicht über Vorsteuerabzüge und Ermittlung der partiellen Nutzungsänderungen bei Anwendung der effektiven sowie der annäherungsweisen Ermittlung

	2.3.2.4 Anwendungsdauer und Wechsel der gewählten Vorgehensweise



	3 Grundlagen für eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung)
	3.1 Unbewegliche Gegenstände
	3.1.1 Begriff
	3.1.2 Steuerlich relevante Aufwendungen bei unbeweglichen Gegenständen
	3.1.3 Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei unbeweglichen Gegenständen
	3.1.3.1 Zugekaufte, in Gebrauch genommene Immobilie - Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
	3.1.3.2 Zugekaufte, in Gebrauch genommene Immobilie - Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung


	3.2 Bewegliche Gegenstände
	3.2.1 Begriff
	3.2.2 Steuerlich relevante Aufwendungen bei beweglichen Gegenständen
	3.2.3 Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei beweglichen Gegenständen
	3.2.3.1 Zugekaufte, nicht in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstände – Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
	3.2.3.2 Zugekaufte, in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstände – Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
	3.2.3.3 Selbst hergestellte, nicht in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstände – Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
	3.2.3.4 Selbst hergestellte, in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstände – Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch
	3.2.3.5 Zugekaufte, nicht in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstände – Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung
	3.2.3.6 Zugekaufte, in Gebrauch genommene, bewegliche Gegenstände – Vorsteuerkorrektur Einlageentsteuerung


	3.3 Dienstleistungen
	3.3.1 Begriff
	3.3.2 Steuerlich relevante Aufwendungen bei Dienstleistungen
	3.3.3 Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei Dienstleistungen


	4 Vorübergehende Verwendung von Gegenständen
	4.1 Begriff der vorübergehenden Verwendung sowie Abgrenzung zur partiellen Nutzungsänderung, gemischten Verwendung
	4.2 Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei vorübergehender Verwendung von Gegenständen
	4.2.1 Gemeinsame Bestimmungen (bewegliche und unbewegliche Gegenstände)
	4.2.2 Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei vorübergehender Verwendung von beweglichen Gegenständen
	4.2.2.1 Zugekaufter, beweglicher Gegenstand (Gegenstand A)
	4.2.2.2 Selbst hergestellter, beweglicher Gegenstand (Gegenstand B)

	4.2.3 Berechnungsgrundlage Vorsteuerkorrektur bei vorübergehender Verwendung von unbeweglichen Gegenständen


	5 Vorsteuerkorrekturen im Zusammenhang mit der Gruppenbesteuerung
	6 Vorsteuerkorrekturen im Zusammenhang mit dem Meldeverfahren

	Teil C Anhang
	7 Auszug aus dem MWSTG und der MWSTV

	Rechtlicher Hinweis

